
 

   

GEMEINDE HATTEN 
 

 

50. Änderung des Flächennutzungsplans 
 
Windenergieanlagen 
 
 
 
Potentialflächenanalyse 2016 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ehnernstraße 126   26121 Oldenburg 

Telefon 0441/97201-0 Telefax  -99 

Email: info@plankontor-staedtebau.de 



2 Gemeinde Hatten – Potenzialflächenanalyse 2016 zur 50. Änderung des Flächennutzungsplans 

pk plankontor städtebau gmbh 

INHALTSÜBERSICHT SEITE 

 
VORBEMERKUNG 3 

 

A EINLEITUNG 4 

A.1 Anlass und Ziel der Planung 4 

A.2 Vorgehensweise 5 

B AUSSCHLUSSFLÄCHEN 7 

B.1 Siedlungsbereiche und Bebauung 8 

B.1.1 "Harte" Tabuzonen 8 

B.1.2 "Weiche" Ausschlussflächen 10 

B.2 Natur und Landschaft 14 

B.2.1 "Harte" Tabuzonen 14 

B.2.2 "Weiche" Ausschlussflächen 18 

B.3 Verkehrsanlagen und sonstige technische Infrastruktur und Nutzungen 20 

B.3.1 "Harte" Tabuzonen 20 

B.3.2 "Weiche" Ausschlussflächen 21 

B.4 Raumordnung 22 

B.5 Verbleibende Potentialflächen 24 

C STANDORTAUSWAHL BEZÜGL. DER VERBLEIBENDEN POTENTIALFLÄCHEN 25 

D ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG UND STANDORTEMPFEHLUNG 34 

D.1.1 Zusammenfassende Beurteilung der Potentialflächen 34 

D.1.2 Empfehlung zur Abgrenzung der Plangebiete 38 

D.2 Prüfung: Wird der Windenergie in substantieller Weise Raum verschafft? 40 

 

Anhang 

 Karten 1, 1a, 1b und 1c: „Harte“ Ausschlussflächen 

 Karte 2: „Harte“ und „weiche“ Ausschlussflächen und verbleibende Potentialflächen 

 

Quellen 

 Gemeinde Hatten - Fachbeitrag Landschaftsbildbewertung, plankontor städtebau, Oldenburg, 

2011 

 Gemeinde Hatten - Fachbeitrag Erholungsnutzung, plankontor städtebau, Oldenburg, 2011 

 Avifaunistische Untersuchungen für potenzielle WEA-Flächen: Teilgebiet C,  

moritz-umweltplanung, Oldenburg, 2011 

 Avifaunistische Untersuchungen für potenzielle WEA-Flächen: Teilgebiet D,  

moritz-umweltplanung, Oldenburg, 2011 

 Avifaunistische Untersuchungen für potenzielle WEA-Flächen: Teilgebiet E,  

moritz-umweltplanung, Oldenburg, 2011 

 Fledermaus-Strukturkartierung 2012, moritz-umweltplanung, Oldenburg, 2012 
 
  

Bearbeitungsstand: Fassung des Feststellungsbeschusses 



Gemeinde Hatten – Potenzialflächenanalyse 2016 zur 50. Änderung des Flächennutzungsplans 3 

pk plankontor städtebau gmbh 

 

VORBEMERKUNG 

Im Rahmen der 50. Änderung des Flächennutzungsplans nutzte die Gemeinde Hatten die mit § 35 

Abs. 3 Satz 3 BauGB den Gemeinden eingeräumte Möglichkeit zur Steuerung der Windenergienut-

zung durch die Darstellung von Flächen für die Windenergie im Flächennutzungsplan und der gleich-

zeitigen Herstellung einer Ausschlusswirkung für die verbleibenden Außenbereichsflächen. Die 

50. Änderung des Flächennutzungsplans wurde nach Durchführung des Aufstellungsverfahrens durch 

den Landkreis Oldenburg genehmigt. Die Genehmigung wurde am 12.10.2012 bekanntgemacht, 

wodurch die 50. Änderung des Flächennutzungsplans wirksam wurde. 

In Folge wurden für die Teilbereiche 50.1 und 50.2 der Flächennutzungsplanänderung die Bebau-

ungspläne Nr. 59A und 59B aufgestellt, die durch Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses (vom 

23.03.2015) am 03.07.2015 rechtskräftig wurden. 

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für den Bau von insgesamt acht Windenergieanlagen in 

den beiden Geltungsbereichen mit einer Gesamthöhe von jeweils 198 m erfolgte am 05.08.2015. Im 

Anschluss wurde mit den Arbeiten zur Errichtung der Windenergieanlagen begonnen, deren Inbe-

triebnahme dann im Sommer 2016 erfolgte. 

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat mit Normenkontrollurteil vom 03.12.2015 

(AZ 12 KN 216/13) die 50. Änderung des Flächennutzungsplans insoweit für unwirksam erklärt, als 

damit die Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB herbeigeführt werden sollen. Die drei mit 

der 50. Flächennutzungsplanänderung dargestellten Sonderbauflächen für die Windenergienutzung - 

die beiden Teilflächen an der Hatter Landstraße und die Fläche an der Autobahn A 28 – sind vom 

Normenkontrollurteil nicht erfasst. Deren Darstellung im Flächennutzungsplan ist und bleibt wirksam. 

Bei den aufgezeigten Verfahrensmängeln handelt es sich um die Zuordnung einzelner Nutzungen 

bzw. Flächen zu den „harten“ bzw. „weichen“ Tabuflächen bzw. der Bemessung der Abstandsflächen 
zur Wohnbebauung im Rahmen der „harten“ Tabuflächen in der der 50. Änderung des Flächennut-
zungsplanes vorangestellten Potentialflächenanalyse. 

Im Einzelnen sind dies  

 die Abstände zu den Siedlungsbereichen, 

 die Waldflächen und  

 die Flächen für den Bodenabbau. 

 Zur Heilung der vom OVG aufgezeigten Verfahrensmängel wird gemäß § 214 Abs. 4 BauGB das 

ergänzende Verfahren zur Behebung von Fehlern und zur rückwirkenden Inkraftsetzung der 

50. Flächennutzungsplanänderung auf den Tag der Bekanntmachung (12.10.2012) eingeleitet. 

 

Die vorliegende Potentialflächenanalyse 2016 dient als Grundlage für die erneute Auslegung des 

Entwurfs der 50. Änderung des Flächennutzungsplans mit dem Ziel der Darstellung von Flächen für 

die Windenergie in Verbindung mit der Herstellung einer rechtswirksamen Ausschlusswirkung für die 

verbleibenden Außenbereichsflächen in der Gemeinde. 
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A EINLEITUNG 

A.1 Anlass und Ziel der Planung 

Vorhaben, die der Nutzung der Windenergie dienen, und damit auch Windenergieanlagen (WEA), sind 

gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB im Außenbereich seit 1996 privilegiert. Gleichzeitig bietet der § 35 

Abs. 3 Satz 3 BauGB den Gemeinden die Möglichkeit, die Standorte für Windenergieanlagen durch 

entsprechende Darstellungen von Flächen für die Windenergie im Flächennutzungsplan zu steuern 

und die verbleibenden Bereiche mit einer Ausschlusswirkung zu belegen. Nach ständiger Rechtspre-

chung ist ein schlüssiges gemeindeweites Planungskonzept Voraussetzung für die Darstellung von 

Flächen für die Windenergie im Flächennutzungsplan zur gleichzeitigen Erzeugung der Ausschluss-

wirkung außerhalb der dargestellten (Konzentrations)-Flächen. 

Von diesen rechtlichen Möglichkeiten hat die Gemeinde Hatten im Jahr 1998 durch die Aufstellung der 

29. Änderung des Flächennutzungsplans Gebrauch gemacht und eine Fläche südlich der A 28 als 

Sondergebiet Windenergie - in Verbindung mit dem Ausschluss im restlichen Gemeindegebiet - dar-

gestellt. Auf Grundlage des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1 (rechtskräftig seit 

04.01.2002) wurde dort in Folge ein Windpark mit fünf Anlagen errichtet. 

Im Zusammenhang mit der Nichterteilung eines Bauvorbescheides für die Errichtung einer Windkraft-

anlage südlich der Ortschaft Munderloh und dem nachfolgenden Gerichtsverfahren wurde Anfang 

2010 die 29. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Hatten durch das Oberverwaltungs-

gericht (OVG) Lüneburg inzident für unwirksam erklärt. Als Begründung wurde vom OVG u.a. ange-

führt, dass die Gemeinde nicht ausreichend Flächen für eine substantielle Nutzung der Windenergie 

ausgewiesen habe. Darüber hinaus fänden sich Mängel im Abwägungsvorgang bei der Auswahl der 

später in der 29. Änderung dargestellten Fläche. 

Vor diesem Hintergrund wurde durch die Gemeinde Hatten der Aufstellungsbeschluss für die 

50. Änderung des Flächennutzungsplans gefasst, da es auch weiterhin das Ziel der Gemeinde war, 

die Errichtung von Windenergieanlagen auf bestimmte Bereiche des Gemeindegebietes zu konzent-

rieren, um nachteilige Auswirkungen auf die Wohnbevölkerung, das Landschaftsbild wie auch die 

Erholungsnutzung zu beschränken und eine völlig ungesteuerte Entwicklung der Windenergienutzung 

im baurechtlichen Außenbereich nicht eintreten zu lassen. Somit beabsichtigte die Gemeinde Hatten, 

mit der 50. Änderung des Flächennutzungsplans auch zukünftig die oben skizzierten rechtlichen 

Möglichkeiten zur Steuerung der Windenergie durch Darstellung geeigneter Flächen im Flächennut-

zungsplan unter Beachtung der vorliegenden Gerichtsentscheidung des OVG von 2010 zu nutzen und 

gleichzeitig der Windenergie substantiell Raum zu verschaffen. 

Zur Vorbereitung der geplanten Darstellung von Flächen für die Windenergie im Rahmen der 

50. Änderung des Flächennutzungsplans in Verbindung mit einer Ausschlusswirkung für die sonstigen 

Bereiche der Gemeinde wurde im Rahmen einer Voruntersuchung ein Standortkonzept für das ge-

samte Gemeindegebiet erarbeitet. Zu Beginn der Arbeiten im Rahmen der Voruntersuchung wurde im 

Jahr 2010 ein erstes, vorläufiges Standortkonzept erarbeitet. Dieses Standortkonzept wurde nachfol-

gend auf der Grundlage von zahlreichen in der Folgezeit erstellten Fachbeiträgen, beispielsweise zur 

Avifauna, zum Landschaftsbild und zur Erholungsnutzung weiter überarbeitet. 
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Dieses Standortkonzept dient als Grundlage für den Entwurf der 50. Änderung des Flächennutzungs-

plans mit dem Ziel der Darstellung von Flächen für die Windenergie in Verbindung mit der Aus-

schlusswirkung für die verbleibenden Außenbereichsflächen in der Gemeinde.  

 

A.2 Vorgehensweise 

Für die Darstellung von Flächen für die Windenergie im Flächennutzungsplan in Verbindung mit einer 

Ausschlusswirkung für den sonstigen Außenbereich der Gemeinde ist die Erstellung eine Potentialflä-

chenanalyse für das gesamte Gemeindegebiet erforderlich. Dabei sollen insbesondere die derzeitig 

vorliegenden Nutzungsstrukturen sowie die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Aus-

wahl geeigneter Flächen für die Windenergienutzung Berücksichtigung finden und im Rahmen der 

Potentialflächenanalyse bewertet werden. 

Die Potentialflächenanalyse dient somit der Ermittlung von den Bereichen in der Gemeinde, in denen 

die Nutzung der Windenergie so konfliktfrei wie möglich durchgeführt werden kann.  

 

Die Erarbeitung der flächendeckenden Potentialflächenanalyse gliedert sich in vier Arbeitsschritte. In 

den beiden ersten Arbeitsschritten für die Festlegung von Konzentrationszonen für Windenergieanla-

gen werden im Rahmen eines Ausschlussverfahren die Flächen und Bereiche ermittelt, die für die 

Nutzung der Windenergie ungeeignet sind (Ausschlussflächen). 

Dies sind zum einen die Bereiche, in denen die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen 

aus tatsächlichen und/oder rechtlichen Gründen schlechthin ausgeschlossen sind ("harte" Tabuzo-

nen). Zum anderen die Bereiche, in denen die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen 

zwar tatsächlich und rechtlich möglich sind, in denen nach den städtebaulichen Vorstellungen, welche 

die Gemeinde anhand eigener Kriterien entwickeln darf, aber keine Windenergieanlagen aufgestellt 

werden sollen (so genannte "weiche" Tabuzonen). 

Daraus ergeben sich nach der Überlagerung der einzelnen Ausschlussflächen „weiße“ Flächen, die so 
genannten Potentialflächen, die nach dem planerischen Konzept der Gemeinde grundsätzlich für die 

Errichtung von Windenergieanlagen in Betracht kommen. 

Diese für die Darstellung als Konzentrationszone in Betracht kommenden Potentialflächen sind in 

einem dritten Arbeitsschritt hinsichtlich weiterer abwägungsrelevanter Belange zu betrachten und zu 

bewerten. Dabei sind unter anderem die Aussagen der Fachbeiträge zu den Vorkommen von Brut- 

und Gastvögeln, zur Landschaftsbildbewertung und zur Erholungsnutzung wie auch die Potentialstu-

die zu Fledermäusen zu berücksichtigten. Das Auswahlverfahren mündet nach Abwägung aller rele-

vanten Kriterien wie Positivkriterien, Einschränkungen und Restriktionen in eine Empfehlung für die 

Ausweisung von geeigneten Flächen für Sonderbauflächen für die Windenergie im Flächennutzungs-

plan. 

In einem vierten Arbeitsschritt ist abschließend zu prüfen, ob die Gemeinde mit der getroffenen Aus-

wahl der Flächen, die im Flächennutzungsplan als Sonderbauflächen für die Windenergie dargestellt 

werden sollen, der Windenergienutzung in ihrem Gemeindegebiet „substantiell Raum“ geschaffen hat 

(siehe hierzu Urteil des BVerwG vom 13.12.2012 (4 CN 1.11)). Wenn nicht, sind gegebenenfalls die 
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Arbeitsschritte zwei und / oder drei zu wiederholen, um weitere Flächen nach einer Neubewertung in 

die Planung aufzunehmen. 

 

Grundsätzliche Annahmen  

Grundlage für die Abgrenzung von Konzentrationszonen für die Windenergie bilden gewisse Anforde-

rungen an diese Flächen in Hinblick auf die angestrebte Nutzung und Annahmen in Hinblick auf die zu 

errichtenden Windenergieanlagen.  

Damit eine Konzentrationszone für Windenergieanlagen auch eine Konzentrationswirkung erzielen 

kann, sollte sie eine gewisse Mindestgröße aufweisen, so dass dort ein Windpark mit in der Regel 

mindestens drei Windenergieanlagen der heute gängigen Leistungsklasse im Binnenland (jeweils 

ca. 3 MW) entstehen kann. Dabei ist davon auszugehen, dass heutzutage Anlagentypen mit folgen-

den Ausmaßen und Eigenschaften zum Einsatz kommen werden:  

 Nabenhöhe: bis zu 150 m 

 Rotordurchmesser: 90 - 120 m 

 Gesamthöhe: um die 200 m 

 

So verfügen beispielsweise die nördlich von Kirchhatten errichteten Windenergieanlagen, deren 

Inbetriebnahme in 2016 erfolgte, bei einem Rotordurchmesser von 112 m über eine Gesamthöhe von 

198 m und eine Leistung von jeweils 3,3 MW.  

Im Rahmen der vorliegenden Potentialflächenanalyse werden bei der Ermittlung ggf. erforderlicher 

Abstände pauschale Werte auf der Grundlage der oben dargelegten Annahmen zu Grunde gelegt, da 

auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung weder Anlagentypen noch Anlagenhöhen konkret 

feststehen.  

Zeichnerische Darstellung 

Aus der Darstellung der „harten“ und der von der Gemeinde für sinnvoll erachteten „weichen“ Tabuzo-
nen in den Karten 1 und 2 ergeben sich die Bereiche, die für die Windenergie nicht in Betracht kom-

men (harte Tabuflächen) bzw. von einer Windenergienutzung freigehalten werden sollen (weiche 

Tabuflächen). Nach der Überlagerung der einzelnen Tabuzonen verbleiben „weißen“ Flächen, die so 
genannten Potentialflächen, die grundsätzlich für die Errichtung von Windenergieanlagen in Betracht 

kommen. 
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B AUSSCHLUSSFLÄCHEN 

Entsprechend der ständigen Rechtsprechung der letzten Jahre sind bei der Erstellung einer Potential-

flächenanalyse für die Windenergienutzung die Ausschlussflächen nach "harten" und "weichen" 

Tabuzonen zu unterscheiden.  

Wie oben schon dargelegt, sind dies zum einen die Bereiche, in denen die Errichtung und der Betrieb 

von Windenergieanlagen aus tatsächlichen und/oder rechtlichen Gründen schlechthin ausgeschlossen 

ist ("harte" Tabuzonen), und zum anderen die Bereiche, in denen die Errichtung und der Betrieb von 

Windenergieanlagen zwar tatsächlich und rechtlich möglich ist, in denen nach den städtebaulichen 

Vorstellungen, welche die Gemeinde anhand eigener Kriterien entwickeln darf, aber keine Windener-

gieanlagen aufgestellt werden sollen (so genannte "weiche" Tabuzonen).  

Da es in Niedersachsen keine Vorgaben für die Bestimmung von Ausschlussflächen und von ggf. 

zugehörigen Abstandsflächen gibt, ermitteln die Kommunen in Niedersachsen den rechtlich zulässi-

gen Abwägungsspielraum im Rahmen der Erstellung der Potentialflächenanalyse eigenständig und 

treffen z.B. eigene Vorgaben zu den erforderlichen Mindestabständen nach den lokalen Bedingungen 

treffen.  

Der am 25.02.2016 in Kraft getretene Nds. Windenergieerlass (WEE) soll nunmehr den Städten und 

Gemeinden als Träger der Bauleitplanung als eine wesentliche Orientierungshilfe bei dieser Abwä-

gung dienen. 

 

Inhaltlich lassen sich die relevanten Ausschlussflächen in vier Gruppen gliedern, dargestellt in den 

Karten A - C: 

 

 Siedlungsbereiche und Bebauung  

 Natur und Landschaft  

 Verkehrsanlagen und sonst. technische Infrastruktur und Nutzungen 

 Raumordnung 

 

Im Anhang befindet sich eine zusammenfassende und themenübergreifende Tabelle mit den Aus-

schlusskriterien ("harte" und "weiche" Tabuzonen). 

Die Windhöffigkeit (durchschnittliches Windaufkommen an einem Standort)wird dabei nicht als 

standortbezogenes Kriterium für die städtebauliche Planung berücksichtigt. Aufgrund u.a. der wenig 

differenzierten Topographie und der relativen Nähe zur Küste ist von allgemein günstigen Windver-

hältnissen in der Gemeinde auszugehen. Da bei den aktuell marktgängigen Windenergieanlagen und 

aktuellem Stand der Technik von Anlagenhöhen von 150 m und mehr auszugehen ist, kann von 

einem wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen überall auf dem Gemeindegebiet ausgegangen werden, so 

dass die Windhöffigkeit als standortbezogene Eigenschaft kein Ausschlusskriterium im Bereich der 

Gemeinde Hatten darstellt. 
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B.1 Siedlungsbereiche und Bebauung  

Anfang 2016 wurde zur Vorbereitung der rückwirkenden Inkraftsetzung der 50. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes die Potentialstudie, die Grundlage für die Darstellung von drei Sonderbauflächen 

für die Windenergie im Rahmen der 50. Änderung des Flächennutzungsplanes war, vor dem Hinter-

grund der aktuellen Rechtsprechung - auch des OVG Lüneburg - überarbeitet. 

B.1.1 "Harte" Tabuzonen 

Unzweifelhaft „harte“ Ausschlussflächen sind die Siedlungsbereiche mit Wohnnutzung (§§ 30 und 

34 BauGB) wie Allgemeine und Reine Wohngebiete, Dorf- und Mischgebiete sowie die im Zu-

sammenhang bebauten Ortsteile, Einzelhäuser im Außenbereich (§ 35 BauGB), Wochenend-

haus-, Ferienhaus- und Campingplatzgebiete (§ 30 BauGB) sowie die Gewerbegebiete 

(§ 30 BauGB), für die ein Bebauungsplan aufgestellt wurde, der auch eine Wohnnutzung zulässt. 

Industriegebiete (GI) sind in der Gemeinde Hatten nicht vorhanden.  

Darüber hinaus sind die Sondergebiete (§ 30 BauGB) mit der Zweckbestimmung Reitsport, Sport-

und Freizeitanlage, Gemeinschaftliches Wohnen und Arbeiten sowie Hofstelle und Tierhaltung 

(nur das Teilgebiet, in dem eine Wohnnutzung zulässig ist) sowie genehmigte Golfplätze i.V.m. einer 

Sondergebietsdarstellung im Flächennutzungsplan „harte“ Tabuflächen. 

Größere unbebaute Bereiche, am Siedlungsrand liegend und als Wohnbauflächen, gemischte Bauflä-

chen oder gewerbliche Bauflächen im Flächennutzungsplan dargestellt, für die bislang noch kein 

Bebauungsplan aufgestellt wurde, finden sich in der Gemeinde Hatten nicht. 

Ergänzend zu den o.g. Siedlungsbereichen selber sind auch gewisse Mindestabstände zu diesen 

Siedlungsbereichen als „harte“ Tabuzonen zu werten. Ein wesentlicher Gesichtspunkt bei der Frage 

der Festlegung von Mindestabständen zwischen Windenergieanlagen und Wohnbebauung ist die 

erdrückende Wirkung, die von einer Windenergieanlage ausgehen kann (§ 5 BImSchG i.V.m. TA Lärm 

und das nachbarschaftliche Rücksichtnahmegebot nach § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB). Diese Mindest-

abstände sind einer Abwägung nicht zugänglich, so dass diese Bereiche unzweifelhaft als „harte 
Tabuzone“ gelten. 

Das Oberverwaltungsgerichts NRW hat in einer Entscheidung vom 24.06.2010 (AZ 8 A 2764/09) 

ausgeführt, dass bei einem Abstand von weniger als dem Zweifachen der Gesamthöhe der Anlage, 

von einer dominanten und optisch bedrängenden Wirkung der Anlage auszugehen ist. Ein Wohnhaus 

wird dann bei einem solchen Abstand in der Regel optisch von der Windenergieanlage überlagert und 

vereinnahmt. Auch tritt die Anlage in einem solchen Fall durch den verkürzten Abstand und den damit 

vergrößerten Betrachtungswinkel derart unausweichlich in das Sichtfeld, dass die Wohnnutzung 

überwiegend in unzumutbarer Weise beeinträchtigt wird.  

Im Urteil gegen die Gemeinde Hatten vom 03.12.2015 findet sich ein Hinweis zur Ermittlung der 

„harten“ Siedlungsabstände (vgl. S. 13, aa), letzter Satz): 

„Vielmehr ist es ausreichend, ausgehend von den maßgeblichen Parametern einer der Planung zu 

Grunde gelegten Referenzanlage (Höhe, Emissionen etc.) an Hand von Erfahrungswerten zu ermitteln 

und auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob der Realisierung von Windenergieanlagen auf den 

betreffenden Flächen auf unabsehbare Zeit rechtliche oder tatsächliche Hindernisse im Sinne des § 1 

Abs. 3 BauGB im Wege stehen.“ 
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Zur Ermittlung der maßgebenden Referenzanlage liefert der Nds. Windenergieerlass vom 24.02.2016 

(Nds. MBl. 2016, 190 - 225) eine Orientierungshilfe. Die Empfehlungen zu harten Tabuzonen nach 

derzeitiger Sach- und Rechtslage sind der Tabelle 3 (Anlage 2) zu entnehmen. 

Danach umfasst laut Tabelle 3 (Anlage 2) die „harte“ Tabuzone zu Siedlungsbereichen mit Wohnnut-
zung einen Abstand von 2 H = 400 m bei WEA der aktuellen Anlagengeneration (Leistung 2,5 bis 

3 MW, Nabenhöhe 150 m, Rotordurchmesser 100 bis 120 m). 

Insbesondere die Tatsache und daraus resultierend der Erfahrungswert, dass der Vorhabenträger des 

seinerzeit auf Grundlage der 50. Änderung des Flächennutzungsplans geplanten und später auch 

errichteten Windparks sich für den Bau von 200 m (198 m) hohen Windenergieanlagen entschieden 

hat, spricht für die Richtigkeit der Wahl der der Planung zugrunde gelegten Referenzanlage: Die 

Gemeinde geht davon aus, dass auf ihrem Gebiet zukünftig Windenergieanlagen mit einer Gesamthö-

he von 200 m geplant und errichtet werden (Referenzanlage). Das bestätigte sich bereits bei der 

Ausnutzung der Teilflächen 50.1 und 50.2 durch die dort zwischenzeitlich errichteten Windenergiean-

lagen.  

Dabei geht die Gemeinde Hatten unter Nutzung ihres Ermessensspielraumes davon aus, dass - wie 

es sich in den letzten Jahren in norddeutschen Binnenland zeigte – auch im Gebiet der Gemeinde 

Hatten in der Regel keine Windenenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von deutlich unter 200 m 

mehr errichtet werden.  

Auf die Planungen in der Gemeinde Hatten übertragen bedeutet dies, dass bei einer Gesamthöhe der 

zukünftigen Anlagen von bis zu 200 m (siehe hierzu obige Ausführungen) aufgrund der optisch be-

drängenden Wirkung ein Mindestabstand von 400 m zwischen Windenergieanlagen und Wohngebäu-

den aus sachlichen wie auch rechtlichen Gründen erforderlich wird.  

 

Im Zuge der vorliegenden Potentialflächenanalyse wird somit zu allen oben genannten Siedlungsbe-

reichen, in denen eine Wohnnutzung zulässig ist, wie Allgemeinen und Reinen Wohngebieten, 

Dorf- und Mischgebieten sowie die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, Einzelhäuser im 

Außenbereich (§ 35 BauGB) sowie Wochenendhaus-, Ferienhaus- und Campingplatzgebieten 

und den Sondergebieten mit der Zweckbestimmung „Gemeinschaftliches Wohnen und Arbeiten“ 

und „Hofstelle und Tierhaltung“ (nur zu dem Teilgebiet, in dem eine Wohnnutzung zulässig ist) ein 

Mindestabstand von 400 m als harte Tabuzone berücksichtigt. 

Zu dem Sondergebiet Sport- und Freizeitanlagen wie auch zu Gewerbegebieten und allen weite-

ren Flächen, in denen nicht von einer Wohnnutzung auszugehen ist, wie den Sondergebieten mit der 

Zweckbestimmung Reitsport und den genehmigten Golfplätzen wird kein grundsätzlicher Schutzab-

stand angesetzt. 

Die aufgeführten „harten“ Ausschlussflächen zuzüglich der zugehörigen Mindestabstände werden in 

der anliegenden Karte 1 dargestellt.  

 

Da es nicht gänzlich auszuschließen ist, dass vereinzelt noch Windenergieanlagen mit einer Gesamt-

höhe von unter 200 m (z.B. mit einer Gesamthöhe von 150 m angrenzend an bestehende Windparks) 

errichtet werden, wurde der vorliegende Planungsansatz, der von der Annahme ausgeht, dass in der 

Gemeinde Hatten zukünftig durchweg von der Errichtung von 200 m hohen Windenergieanlagen 
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auszugehen wäre, nochmals dahingehend überprüft, ob in diesem Fall neue abwägungsrelevante 

Gesichtspunkte zu berücksichtigen wären.  

Bei Zugrundelegung von 150 m hohen Windenergieanlagen wäre nur eine „harte“ Tabuzone von 
300 m zur Wohnbebauung zu berücksichtigen. Die dazu alternativ erstellte Karte 1a zeigt aber sehr 

deutlich, dass sich auch bei so verringerten „harten“ Tabuzonen keine weiteren zusätzlichen für eine 

Konzentrationsplanung geeignete Räume öffnen würden, sondern nur die potentiell geeigneten Flä-

chen in der Karte 1 erweitert würden. Das vermeintlich größere Flächenpotential könnte aber aus 

Gründen des Immissionsschutzes gar nicht in diesem Umfang genutzt werden, wie Erfahrungen 

beispielsweise mit dem Windpark Hatten gezeigt haben. 

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass eine Reduzierung der „harten“ Tabuflächen letztendlich 

zu keinem anderen Abwägungsergebnis bei der Ermittlung der Potentialflächen im ersten Planungs-

schritt für die Windenergienutzung führen würde. 

 

B.1.2 "Weiche" Ausschlussflächen 

Die "weichen" Ausschlussflächen (Tabuflächen) definieren die Flächen, in denen zwar Windenergie-

anlagen aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen möglich wären, die nach der planerischen Ent-

scheidung der Gemeinde aber u.a. aufgrund von Vorsorgegesichtspunkten von Windenergieanlagen 

freigehalten werden sollen.  

Zusätzlich zu den oben angeführten „harten“ Ausschlussflächen sollen nach Auffassung der Gemein-

de auch die weiteren gewerblichen Bauflächen, die vorhandenen Sondergebiete mit der Zweckbe-

stimmung Gaststätte, FKK und Markt, die Gemeinbedarfsflächen und die öffentlichen Grünflächen von 

Windenergieanlagen freigehalten werden, weil diese Flächen entsprechend ihrer Zweckbestimmung 

schon langjährig genutzt werden und diese Nutzungen entsprechend der beabsichtigten Siedlungs-

entwicklung bestehen bleiben sollen.  

Die wesentlichen Auswirkungen, welche bei der Erstellung einer Potentialflächenanalyse zu berück-

sichtigen sind, sind die Schallemissionen und der Schattenwurf von Windenergieanlagen. Aus den 

immissionsschutzrechtlich erforderlichen Abständen sowie aus Vorsorgegesichtspunkten ergeben sich 

nach Auffassung der Gemeinde Hatten die in die weitere Planung eingehenden „weichen Tabuzonen“. 

Laut Nds. Windenergieerlass (a.a.O.) sind bei der Festlegung der weichen Tabuzonen u.a auch die 

regionalen Besonderheiten einer effizienten Nutzung der Windenergie bei gleichzeitig bestmöglicher 

Erfüllung der immissionsschutzrechtlichen sowie sonstigen Schutzzwecke zu berücksichtigen. 

„Weiche Tabuzonen im Rahmen der Planung bedürfen daher einer sensiblen, sorgfältigen Prüfung im 
Hinblick auf den konkreten Planungsraum. Eine ungeprüfte, unbegründete Übernahme pauschaler 

Mindestabstände […] ist nicht zulässig. Vielmehr muss eine Pauschalierung i. S. der Rechtsprechung 

aus den Erfordernissen / Gegebenheiten des jeweiligen Planungsraums abgeleitet werden.“ (Kap. 
2.10) 

Genau diese Vorgehenswiese wurde bei der differenzierten Festlegung der weichen Tabuzonen für 

die verschiedenen Gebietstypen gewählt.  

Zur Ermittlung der erforderlichen Mindestabstände zu Flächen mit gemischter Nutzung, Wohnbauflä-

chen, Wohnhäusern im Außenbereich und anderen schützenswerten Nutzungen wurden pauschale 
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Testberechnungen durchgeführt, wobei die Lärmemissionseigenschaften moderner WEA zu Grunde 

gelegt wurden. Die notwendigen Vorsorgeabstände ergeben sich unter immissionsschutzrechtlichen 

Gesichtspunkten aus den Immissionsrichtwerten der TA Lärm und, soweit die TA Lärm keine Vorga-

ben hierfür liefert, aus den Orientierungswerten der DIN 18005 Schallschutz im Städtebau.  

Eine konkrete Ermittlung der Schallemissionen ist nicht möglich, da auf Ebene des Flächennutzungs-

planes weder der geplante Anlagentyp wie auch die Windparkkonfiguration (Anzahl der Anlagen und 

deren Lage zueinander) bekannt sind, so dass nur mit generellen Annahmen gerechnet werden 

konnte. Die derzeit marktgängigen Windenergieanlagen mit Gesamthöhen von bis zu 200 m, verfügen 

bei einer Nennleistung von um die 3 MW über einen Schallleistungspegel zwischen 105 und 

106 dB(A). Für die wurde konservativ von einem Schallleistungspegel von 106 dB(A) ausgegangen. 

Zusätzlich ist bei neueren Anlagentypen, die noch nicht vermessen sind, ein Sicherheitszuschlag von 

2 dB(A) erforderlich. (siehe Nds. Windenergieerlass) 

In der folgenden Tabelle sind als Ergebnis der Berechnungen die notwendigen Abständen aufgeführt, 

die eine Gruppe von zwei oder drei nicht schallreduzierter Windenergieanlagen halten muss, damit 

die Immissionsgrenzwerte der TA Lärm, die in einem Genehmigungsverfahren anzuwenden 

wäre, nicht überschritten werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die relevanten Immissionsgrenz-

werte für die jeweiligen Baugebietstypen unterschiedlich festgelegt sind.  

 

 TA Lärm 
Immissionsgrenzwert 

nachts 

Mindestabstände zu 
Gruppen aus 
2 oder 3 WEA 

   

Reine Wohngebiete (WR) 35 dB(A) 1.220 m 

Allgemeine Wohngebiete (WA)  40 dB(A) 810 m 

Misch- oder Dorfgebiete (MI/MD) 45 dB(A) 530 m 

Gewerbegebiete 50 dB(A) 280 m 

 

Diese Berechnungen zeigen deutlich, dass ein Abstand von 500 m zu Misch- und Dorfgebieten unter 

Vorsorgegesichtspunkten notwendig und angemessen ist. Der aufgrund der optisch erdrückenden 

Wirkung, die von einer Windenergieanlage ausgehen kann, erforderliche Mindestabstand, der das 

Zweifache der Anlagenhöhe beträgt (hier 400 m), wird damit durch die immissionsschutzrechtlich 

einzuhaltenden Mindestabstände deutlich überschritten, so dass ein Vorsorgeabstand von 500 m 

angemessen ist.  

Somit wird zu Wohnhäusern im Außenbereich, zu Misch- und Dorfgebieten wie auch zu den 

Gemeinbedarfsflächen sowie auch allen Sondergebieten, in denen eine Wohnnutzung zulässig ist 

bzw. Bereiche vorhanden sind, in denen sich Personen häufig aufhalten, ein Vorsorgeabstand von 

500 m zu Grunde gelegt.  
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Bezogen auf Allgemeine Wohngebiete muss aufgrund des höheren Schutzanspruches (Immissions-

richtwert gem. der TA Lärm nachts von 40 dB(A)) von einem größeren Mindestabstand ausgegangen 

werden. Im Zuge der vorliegenden Potentialflächenanalyse wird auf Grundlage der o.g. Berechnungen 

unter Vorsorgegesichtspunkten zu Allgemeinen Wohngebieten pauschal ein Mindestabstand von 

1.000 m eingestellt. Das nördlich von Sandhatten gelegene Sondergebiet Gemeinschaftliches 

Wohnen und Arbeiten ist im Rahmen der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 9 hinsichtlich seines 

Schutzstatus gleich einem Allgemeinen Wohngebiet eingestuft worden, so dass auch dort ein Vorsor-

geabstand von 1.000 m in die Planung eingestellt wird. 

Der Gemeinde ist bewusst, dass unter dem Gesichtspunkt des vorbeugenden/vorsorgenden Schal-

limmissionsschutzes ein Abstand von 800 m bis 900 m zu Allgemeinen Wohngebieten ausreichend 

wäre. In allen (faktischen und festgesetzten) Wohngebieten steht aber gerade das Wohnen im Vor-

dergrund (vgl. §§ 3 bis 4a BauNVO). Wer ruhig und in ausreichendem Abstand von konfligierenden 

Nutzungen wohnen will, ist gehalten, dort seine Wohnung zu nehmen und nicht - soweit überhaupt 

zulässig - im baurechtlichen Außenbereich (§ 35 BauGB), in Mischgebieten (§§ 5, 6 BauNVO) oder in 

Gewerbe- und Industriegebieten (§§ 8, 9 BauNVO). Im Rahmen der bauleitplanerischen Möglichkeiten 

will die Gemeinde den Abstand zwischen den gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB konzentriert zu 

planenden WEA und allen Wohngebieten daher gerade angesichts der heutigen modernen Windener-

gieanlagengröße und ihrer Gesamtauswirkungen möglichst mit 1.000 m wählen, wenn der Windener-

gienutzung auf ihrem Gemeindegebiet auch damit noch ausreichend großer Raum verschafft werden 

kann. Das ist aber der Fall. Auch bei der Planung mit diesem Abstand verbleibt im Ergebnis des 

Planungsprozesses eine ausreichend große Fläche für die Windenergienutzung und sogar eine Aus-

wahlmöglichkeit unter den sich ergebenen ausreichend großen Potenzialflächen. 

 

Reine Wohngebiete haben theoretisch gegenüber einem Allgemeinen Wohngebiet einen höheren 

Schutzanspruch. Sie verfügen aber nicht immer über einen entsprechend der TA Lärm möglichen 

deutlich höheren Schutzanspruch, da sie häufig hinsichtlich ihrer Nutzungsstrukturen im Gebiet selber 

bzw. direkt angrenzend durch störende Strukturen in der Nachbarschaft vom eigentlichen Gebietstyp 

abweichend zu bewerten sind. Für die in Bebauungsplänen festgesetzten Reinen Wohngebiete wird 

aufgrund der rein rechtlich weitergehenden Schutzansprüche und auf Grundlage der o.g. Berechnun-

gen ein Mindestabstand von 1.200 m angesetzt. Der Wert entspricht dem Berechnungswert; berück-

sichtigt aber aus den vorgenannten Gründen keinen zusätzlichen Vorsorgeabstand darüber hinaus. 

 

Für Wochenendhaus- und Ferienhausgebiete ist in schalltechnischer Hinsicht bei Zugrundelegung 

der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) grundsätzlich eine Zuordnung zu den Orientierungswerten 

für Reine Wohngebiete vorgesehen. In der Literatur wie auch in der Rechtsprechung erfolgt häufiger 

aber eine Zuordnung dieses Gebietstyps zu den für Allgemeine Wohngebiete geltenden Orientie-

rungswerten, wenn innerhalb des Ferienhausgebiets oder unmittelbar angrenzend Freizeitinfrastruk-

tureinrichtungen mit entsprechenden Geräuschquellen vorhanden bzw. möglich sind.  

Bezogen auf die Wochenendhaus- und Ferienhausgebiete in der Gemeinde Hatten ist festzustellen, 

dass sich dort keine störenden Nutzungen befinden. Es wird insgesamt ruhig gewohnt, so dass eine 

größere Schutzbedürftigkeit im Vergleich zu einem Allgemeinen Wohngebiet gerechtfertigt erscheint. 
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Aus den genannten Gründen wird zu den Wochenend- und Ferienhausgebieten ein Mittelwert -  

zwischen den 1.000 m für Allgemeine Wohngebiete und den 1.200 m für Reine Wohngebiete - von 

1.100 m als Vorsorgeabstand angesetzt. 

 

Campingplatzgebiete verfügen als eine der Erholung dienende Anlage vom Grundsatz her über 

einen höheren Schutzanspruch als ein Mischgebiet. Andererseits können aber von einzelnen Nutzun-

gen im Gebiet selber auch Lärmemissionen ausgehen, die als störend einzustufen sind und den 

eigenen Schutzanspruch entsprechend mindern. Somit wird auch bei der Festlegung der Mindestab-

stände zu Campingplätzen ein eigener Vorsorgeabstand mit 800 m gebildet, der als ein Mittelwert 

zwischen den Abstandswerten zu Allgemeinen Wohngebieten und zu Mischgebieten liegt. Damit 

werden die Orientierungswerte der DIN 18005 in etwa eingehalten, aber keine darüber hinausgehen-

den Vorsorgegesichtspunkte in die Planung eingestellt. 

Zu den Gewerbegebieten und den öffentlichen Grünflächen werden keine „weichen“ Abstandsflä-

chen festgelegt. 

In der nachfolgenden Tabelle sind sowohl die "harten" wie auch die unter Vorsorgegesichtspunkten 

ergänzend zu den "harten" Ausschlussflächen gewählten "weichen" Ausschlussflächen zusammenge-

stellt.  

 
Ausschlussflächen 
 
Siedlungsbereiche und Bebauung 

Zuordnung 
der Flächen 

hart oder weich 

Harte 
Tabuzonen 

Abstand 

Weiche 
Tabuzonen 

Gesamtabstand 
    
Einzelhäuser im Außenbereich H 400 m  500 m 

Mischgebiete, Dorfgebiete H 400 m  500 m 

Allgemeine Wohngebiete H 400 m  1.000 m 

Reine Wohngebiete H 400 m  1.200 m 

Gewerbegebiete H -- -- 

Sondergebiete mit der Zweckbestimmung  
Wochenend- bzw. Ferienhausgebiet 

H 400 m  1.100 m 

Sonstige gewerbliche Bauflächen W -- -- 

Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Gemein-
schaftliches Wohnen und Arbeiten 

H 400 m  1.000 m 

Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Hofstelle 
(und Tierhaltungsanlagen) 

H 400 m 500 m 

Sondergebiete mit der Zweckbestimmung: 
Golf, Reitsport, Sport-und Freizeitanlage  

H -- 500 m 

Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung: 
Gaststätte, FKK und Markt 

W -- 500 m 

Campingplatzgebiete H 400 m 800 m 

Flächen für den Gemeinbedarf W -- 500 m 

Öffentliche Grünflächen im Siedlungsbereich W -- -- 
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B.2 Natur und Landschaft 

B.2.1 "Harte" Tabuzonen 

Naturschutzgebiete 

Die Naturschutzgebiete „“Barneführer Holz und Scheensmoor“, „Tannersand und Gierenberg“ sowie 
„Hatterholz“ sind als „harte“ Tabuzonen zu betrachten, da ihnen eine erhebliche Bedeutung für den 
Arten und Biotopschutz zukommt. 

In Naturschutzgebieten sind nach § 23 Abs. 2 BNatSchG alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, 

Beschädigung oder Veränderung des Naturschutzgebietes oder seiner Bestandteile oder zu einer 

nachhaltigen Störung führen können, nach Maßgabe näherer Bestimmungen verboten. Die drei Ver-

ordnungen zu den die Naturschutzgebieten verbieten eindeutig diese zu verändern oder zu beein-

trächtigen. 

Auch gemäß der Empfehlungen des Nds. Windenergieerlasses (a.a.O., Kapitel 2.8 Harte Tabuzonen 

in Verbindung mit Tabelle 3 der Anlage 2) sind Naturschutzgebiete als harte Tabuzone anzusehen 

(vgl. § 23 BNatSchG „Naturschutzgebiete“). 

Der Schutzzweck der drei in der Gemeinde Hatten liegenden Naturschutzgebiete und Ausnahme- 

sowie Befreiungsmöglichkeiten wurden zusätzlich im Einzelnen geprüft. Danach sind in den Natur-

schutzgebieten:  

1) NSG WE 066 „Tannersand und Gierenberg“,  

2) NSG WE 091 „Hatterholz“ und 

3) NSG WE 240 „Barneführer Holz und Scheensmoor“,  

bauliche Anlagen grundsätzlich nicht zulässig. 

Der Landkreis Oldenburg als zuständige Behörde hat aber Ausnahme- und/oder Befreiungsmöglich-

keiten für die Errichtung und den Betrieb von WEA in den drei Naturschutzgebieten wegen des jewei-

ligen Schutzzwecks ausdrücklich ausgeschlossen. Mit Schreiben vom 28.11.2016 wurde im Einzelnen 

zu den Naturschutzgebieten folgendes dargelegt: 

zu 1.) Das Naturschutzgebiet liegt in einem größeren zusammenhängenden Waldgebiet, eingebettet 

in einem Landschaftsschutzgebiet. Die Fläche ist ebenfalls als Wald im Sinne des Waldrechtes zu 

bewerten. In diesem Zusammenhang verweise ich auch auf die Aussagen des Landkreises Olden-

burgs zu Waldgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit Datum vom 3.08.2016. 

Die Errichtung einer Windenergieanlage widerspricht den Verboten des § 3 Buchstaben a), b), d) und 

e) erheblich. Durch den Bau einer Windenergieanlage wird Raum benötigt, der für die Aufstellflächen 

und Montagarbeiten, zuzüglich der Flächen für die Wege für Anlieferung und Montage notwendig ist. 

Dieser schwerwiegende Eingriff in Flora, Fauna und Bodenstruktur ist nicht mit der Naturschutzge-

bietsverordnung vereinbar und überformt das Gebiet durch Bebauung erheblich, so dass der Schutz-

charakter zu stark beeinträchtigt wird. Deshalb kann eine Ausnahme von der Naturschutzgebietsver-

ordnung im Sinne des § 4 (2) nicht in Aussicht gestellt werden, da damit das Gebiet zu stark verändert 

wird. 

zu 2.) Die Fläche des Naturschutzgebietes wird als Wald im Sinne des Waldrechtes eingestuft. Im 

Norden und Westen grenzt das Landschaftsschutzgebiet "Dingsteder Gehäge - Twiestholz - Hatter 
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Holz" LSG WE OL 47 in der Gemeinde Hatten an. In diesem Zusammenhang verweise ich auch auf 

meine Aussagen zu Waldgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit Datum vom 3.08.2016. 

Die Errichtung einer Windenergieanlage widerspricht den Verboten des § 3 Buchstaben b), c), d) f), g) 

und i) erheblich. Durch den Bau einer Windenergieanlage wird Raum benötigt, der für die Aufstellflä-

chen und Montagarbeiten, zuzüglich der Flächen für die Wege für Anlieferung und Montage versiegelt, 

bzw. teilversiegelt wird. Dieser schwerwiegende Eingriff in Flora, Fauna und Bodenstruktur ist nicht mit 

der Naturschutzgebietsverordnung vereinbar und überformt das Gebiet durch Bebauung erheblich, so 

dass der Schutzcharakter zu stark beeinträchtigt wird. 

Darüber hinaus wird hier die Überformung noch deutlicher, da das Gebiet nur 5,3 ha groß ist. Somit 

kann keine Ausnahme im Sinne des § 6 der Verordnung in Aussicht gestellt werden. 

zu 3.) Das Naturschutzgebiet liegt in einem größeren zusammenhängenden Waldgebiet, eingebettet 

in einem Landschaftsschutzgebiet. Die Fläche ist ebenfalls überwiegend als Wald im Sinne des Wald-

rechtes zu bewerten. In diesem Zusammenhang verweise ich auch auf die Aussagen des Landkreises 

Oldenburgs zu Waldgebieten und Landschaftsschutzgebieten mit Datum vom 3.08.2016. Der über-

wiegende Teil des Schutzgebietes ist als Gebiet gemäß der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie Bestandteil 

des europäischen Schutzgebietsnetzes NA TU RA 2000 der atlantischen biographischen Region. 

Dazu gehören vor allem die Lebensraumtypen Erlen- Eschen- Auwald, der Hartholz- Auwald und der 

Hainsimsen- Buchenwald. 

Die Errichtung einer Windenergieanlage widerspricht den Schutzbestimmungen des § 3 Absatz 1 und 

2, sowie Absatz 3 Ziffer 3 erheblich. Durch den Bau einer Windenergieanlage wird Raum benötigt, der 

für die Aufstellflächen und Montagarbeiten, zuzüglich der Flächen für die Wege für Anlieferung und 

Montage notwendig ist. Dieser schwerwiegende Eingriff in Flora, Fauna und Bodenstruktur und be-

sonders der FFH- Lebensraumtypen ist nicht mit der Naturschutzgebietsverordnung vereinbar und 

überformt das Gebiet durch Bebauung erheblich, so dass der Schutzcharakter zu stark beeinträchtigt 

wird. Deshalb kann eine Befreiung von der Naturschutzgebietsverordnung im Sinne des § 6 nicht in 

Aussicht gestellt werden, da damit das Gebiet zu stark verändert und verschlechtert wird. 

 

Das Vorliegen der Voraussetzungen des § 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 2 BNatSchG für die Errich-

tung von Windenergieanlagen in den genannten Gebieten somit nicht denkbar. Die Naturschutzgebie-

te in der Gemeinde Hatten sind somit als „harte“ Tabuzone zu betrachten. 

FFH-Gebiete  

Die FFH-Gebiete „Mittlere und Untere Hunte mit Barneführer Holz und Scheensmoor“ (FFH Nr. 174) 

und „Tannersand und Gierenberg“ (FFH Nr. 249) sind mit den oben genannten beiden Naturschutz-

gebieten „“Barneführer Holz und Scheensmoor“ sowie „Tannersand und Gierenberg“ sind bis auf 

geringfügige Abweichungen nahezu deckungsgleich. 

Gemäß § 33 Abs. 1 BNatSchG sind alle Veränderungen und Störungen, die zu einer erheblichen 

Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 

maßgeblichen Bestandteilen führen können, unzulässig. 

Das FFH Gebiet „Mittlere und Untere Hunte mit Barneführer Holz und Schreensmoor“ ist geprägt 
durch naturnahe Fließgewässer mit dem größten Komplex von Erlen-Eschenwäldern und feuchten 

Eichen-Hainbuchenwäldern im Naturraum D28.  
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Für das FFH-Gebiet „Tannersand und Gierenberg“ gelten als Schutzzweck die Repräsentanz für 
Sandheiden auf Binnendünen, nährstoffarme und dystrophe Stillgewässer und Übergangs- und 

Schwingrasenmoore in der Ostfriesischen Geest und außerdem das Vorkommen von lebenden 

Hochmooren und Torfmoor-Schlenken mit Schnabelried. 

Auf eine gesonderte Darstellung kann aber verzichtet werden, da die beiden oben genannten Natur-

schutzgebiete flächenmäßig über die FFH-Gebiete hinausgehen.  

Landschaftsschutzgebiete 

Die Landschaftsschutzgebiete in der Gemeinde Hatten sind nicht als "harte" Ausschlussflächen zu 

betrachten, da die Verordnungen zu den Landschaftsschutzgebieten in Ausnahmefällen auch eine 

bauliche Nutzung zulassen, so dass in diesen Bereichen die Errichtung und der Betrieb von Wind-

energieanlagen aus tatsächlichen und/oder rechtlichen Gründen nicht auf unabsehbare Zeit ausge-

schlossen ist. So sind zum Beispiel der Umbau, die Erweiterung, der Wiederaufbau und die Aussied-

lung land- und forstwirtschaftlicher Hofstellen von den Beschränkungen durch die Landschaftsschutz-

verordnung ausgenommen, so dass privilegierte Einzelanlagen im Zusammenhang mit einem land-

wirtschaftlichen Betrieb grundsätzlich zulässig sind.  

Naturdenkmale 

Naturdenkmale gem. § 28 BNatSchG dagegen sind als „harte“ Tabuzonen einzustufen, da deren 

Beseitigung, Beschädigung oder Veränderung grundsätzlich verboten sind.  

In der Gemeinde Hatten gibt es aktuell 25 Naturdenkmale. Bei der Bewertung der Naturdenkmale ist 

deren flächenmäßige Ausdehnung zu berücksichtigen. Im Rahmen der vorliegenden Potentialflä-

chenanalyse werden die flächenmäßen und linienförmigen Naturdenkmale berücksichtigt, während die 

punktförmigen Naturdenkmale nicht in den anliegenden Karten 1 und 2 dargestellt werden. Dies 

erfolgt unabhängig von ihrer relativ geringen flächenmäßigen Ausdehnung auch, da sie sämtlich im 

Siedlungsbereich bzw. in der Nähe von Wohngebäuden liegen und sich somit zwangsläufig in deren 

„harten“ Tabuzone befinden. Dies trifft auch auf nahezu alle linienförmigen und flächenhaften Natur-

denkmale zu, die ebenfalls auch von anderen „harten“ Tabuflächen überlagert werden.  

Wald  

Für die Potentialflächenanalyse wurde die Abgrenzung der Waldflächen aus dem Flächennutzungs-

plan übernommen und mit den aktuellen Bestand mittels Luftbildauswertung bzw. vor Ort überprüft 

und soweit erforderlich korrigiert. Dabei wurden die Waldflächen in der Gemeinde Hatten, die eine 

Mindestgröße von 0,5 ha (siehe Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen vom 01.08.2015) 

aufweisen, berücksichtigt.  

Laut LROP 2008/2012 soll Wald wegen seiner vielfältigen Funktionen, insbesondere wegen seiner 

klimaökologischen Bedeutung, nicht für die Nutzung von Windenergie in Anspruch genommen wer-

den. Flächen innerhalb des Waldes können für Windenergienutzung nur dann in Anspruch genommen 

werden, wenn:  

 weitere Flächenpotenziale weder für neue Vorrang- noch für neue Eignungsgebiete im Offenland 

zur Verfügung stehen und 

 es sich um mit technischen Einrichtungen oder Bauten vorbelastete Flächen handelt. 
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Aus Sicht der Gemeinde sind außerhalb der Waldflächen ausreichende Flächenpotenziale im Ge-

meindegebiet vorhanden, so dass eine Inanspruchnahme von Waldflächen nicht erforderlich ist. 

Die Errichtung von Windenergieanlagen in Waldflächen ist nur in Verbindung mit einer Waldumwand-

lungsgenehmigung zulässig und nach Aussage des Landkreises Oldenburg sind derartige Genehmi-

gungen grundsätzlich nicht zu erwarten. In einem Schreiben vom 03.08.2016 gab der Landkreis 

Oldenburg der Gemeinde Hatten zu den Belangen der zusammenhängenden Waldbereiche und der 

Landschaftsschutzgebiete folgende Erläuterung: 

„Nach erneuter Überprüfung der Verfügbarkeit von Potentialflächen, bzw. Darstellung der weichen 

Tabukriterien nach dem Standortkonzept sind aus Sicht der zuständigen Unteren Wald- und Natur-

schutzbehörden a) die zusammenhängenden Waldbereiche und b) die Landschaftsschutzgebiete auf 

dem Gemeindegebiet der Gemeinde Hatten als harte Tabukriterien im Standortkonzept einzuschät-

zen. 

zu a) Gem. § 8 Absatz 3 Ziffer 1 NWaldLG ist die Standortwahl von Windenergieanlagen im Wald in 

einem unterdurchschnittlich mit Wald bestandenen Landkreis nicht vertretbar, weil zur Umsetzung 

eines substantiell notwendigen Raums an Windenergieplanung ausreichend Offenland zur Verfügung 

steht. Die Umsetzung einer Windenergieanlagenplanung widerspricht somit dem Schutz der Allge-

meinheit. Die Schutz-, Erholungs- und Nutzfunktionen der zusammenhängenden Waldgebiete haben 

für die Bevölkerung, sowie die Pflanzen und Tierwelt ein höheres Gewicht, als der Bau von Windener-

gieanlagen im Wald, soweit ein ausreichender Raum im Offenland zur Verfügung steht. Bei etwa 80 % 

Offenland zu etwa 20% Waldanteil im Landkreis Oldenburg gehen wir davon aus, dass ausreichend 

Offenland zur Verfügung steht. 

Herangezogen werden können unterstützend die Belange der Raumordnung. Auch hier wird in einem 

Grundsatz davon ausgegangen, dass bei ausreichend Offenland oder keinem Vorliegen eines beein-

trächtigten Waldstandortes die Inanspruchnahme von Wald für Windenergieanlagen als raumbedeut-

same Vorhaben nicht möglich sei, vgl. LROP Ziffer 4 04 Satz 8, in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 8. Mai 2008 und zuletzt geändert durch Verordnung vom 24. September 2012. Aus Sicht der 

Unteren Waldbehörde liegt dieser Fall hier in der Gemeinde Hatten vor. 

Somit kann eine Waldumwandlungsgenehmigung bei einem Zulassungsverfahren oder bei einer 

Einvernehmensherstellung gem. § 8(3) Ziffer 1 NWaldLG in einem Bauleitplanverfahren nicht erreicht 

werden. Die Vollzugsunfähigkeit einer solchen Planung ist die Folge.  

Die Untere Waldbehörde hat unter Berücksichtigung des vorgeschalteten Standortkonzeptes eine 

solche potentielle Waldumwandlungsgenehmigung, bzw. Einvernehmensherstellung für Windkraftan-

lagen nicht ausgesprochen oder in Aussicht gestellt. 

In der Gesamtschau ist demnach für die zusammenhängenden Waldbereiche (s. Anlage) ein hartes 

Tabukriterium zu nennen. 

zu b) Auch für die Landschaftsschutzgebiete wurden keine Befreiungen, die bei der Zulässigkeit von 

Vorhaben gem. § 35 BauGB notwendig sind oder gar ein Löschungsverfahren eines LSGs für die 

Errichtung von Windenergieanlagen in Aussicht gestellt. 

Windenergieanlagen der geplanten Größenordnung greifen erheblich in das Landschaftsbild ein. Eine 

notwendige Befreiung gem. LSG VO ist nur möglich, wenn das Landschaftsbild nicht verunstaltet wird. 

Aufgrund der erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das Landschaftsbild durch die Errichtung von 

Windenergieanlagen, kann keine Befreiung erteilt werden. 
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Die Löschung eines Gebietes ist zur Zeit nicht nachvollziehbar, weil der Schutzzweck in den Gebieten 

in der Gemeinde Hatten nach wie vor vorhanden ist.“ 

Daraus schließt die Gemeinde, dass eine Windenergienutzung in den größeren zusammenhängenden 

Waldflächen auf dem Gemeindegebiet nicht genehmigungsfähig wäre. Insofern würde die Gemeinde 

Hatten die größeren zusammenhängenden Waldfläche, die gleichzeitig auch innerhalb von Land-

schaftsschutzgebieten liegen, als „harte“ Tabuflächen einstufen. Da aber das OVG Lüneburg mit Urteil 

vom 03.12.2015 feststellte, dass die generelle Einstufung von Wald als „harte“ Tabuzone einen Fehler 

im Abwägungsvorgang darstellt, werden im Weiteren entgegen der Einschätzung des Landkreises 

Waldflächen nicht als "harte", sondern als "weiche" Ausschlussflächen definiert. (siehe hierzu Karte 1 

und Karte 1b) 

Wasserschutzgebiete 

Die Zonen I und II von Trinkwasserschutzgebieten werden als „harte“ Ausschlusskriterien definiert, da 

in der Regel die Errichtung baulicher Anlagen den Schutzgebietsverordnungen widerspricht.  

Gemäß Nds. Windenergieerlass dürfen in der Schutzzone I von Wasserschutzgebieten (§ 91 NWG, 

§ 51 WHG) u.a. keine Windenergieanlagen errichtet und betrieben werden. Die Schutzzone I ist somit 

ausnahmslos von Windenergieanlagen (Fundament) freizuhalten. 

In der Schutzzone II von Wasserschutzgebieten und Heilquellenschutzgebieten kommt die Errichtung 

von Windenergieanlagen aufgrund der in der Regel geringen Fließstrecke oder Zeit/Entfernung zur 

Wassergewinnungsanlage ebenfalls nicht in Betracht. Zum Beispiel können Fundamente von Wind-

energieanlagen aufgrund ihrer Mächtigkeit bis in grundwasserleitende Schichten ragen und diese 

nachteilig beeinflussen. 

Gewässer 

Größere Gewässer werden ebenfalls als "harte" Ausschlussflächen definiert. Laut Nds. Windenergie-

erlass begegnet die Errichtung von Windenergieanlagen auch in Gewässernähe auf Grundlage des 

Wasserrechts bestimmten Einschränkungen. Es ist u.a. sicherzustellen, dass Anlagen so errichtet, 

betrieben, unterhalten und stillgelegt werden, dass keine schädlichen Gewässerveränderungen zu 

erwarten sind und die Gewässerunterhaltung nicht mehr erschwert wird. Der Gewässerrandstreifen ist 

somit vom Fundament freizuhalten. 

 

B.2.2 "Weiche" Ausschlussflächen 

Naturschutzgebiete 

Wie oben dargelegt sind die gemäß Bundesnaturschutzgesetz geschützten Naturschutzgebiete als 

„harte“ Ausschlussflächen eingeordnet. Zu diesen Gebieten sollen unter Vorsorgegesichtspunkten zu 

den eigentlichen Schutzbereichen zusätzlich Abstandsflächen freigehalten werden.  

In Anlehnung an die NLT-Papiere „Regionalplanung und Windenergie, Empfehlungen des NLT zu den 

weichen Tabuzonen“ (06.02.2014) und „Naturschutz und Windenergie“ (Jan. 2011 und Okt. 2014) wird 

ein pauschaler Schutzabstand von 200 m als weiche Ausschlussflächen berücksichtigt. Aufgrund der 

Lage der Naturschutzgebiete in Waldgebieten oder umgeben von Landschaftsschutzgebieten, die als 
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weiche Ausschlussflächen gelten (s.u.) kommt diese Abstandszone in der Regel aber nicht zum 

Tragen. 

Landschaftsschutzgebiete 

Wie oben dargelegt, können Landschaftsschutzgebiete in der Gemeinde Hatten nicht als „harte“ 
Ausschlussflächen bei der Standortplanung von Windkraftanlagen gewertet werden, da in den Land-

schaftsschutzverordnungen der jeweiligen Landschaftsschutzgebiete auch Ausnahmen von den 

Verboten und Vorbehalten aufgenommen sind. Jedoch möchte die Gemeinde Hatten diese Schutzbe-

reiche trotz alledem vor Beeinträchtigungen durch Windenergieanlagen zum Schutz der Erholungs-

nutzung schützen und daher werden die Landschaftsschutzgebiete in der Gemeinde als „weiche“ 
Tabuzonen festgelegt. Folgende Landschaftsschutzgebiete sind betroffen: 

Die Landschaftsschutzgebiete „Geer Moor“, „Dingsteder Gehäge, Twistholz, Hatterholz“, „Korte Hei-
de“, „Bookholt, Plietenberger Moor“, „Mittlere Hunte“, „Staatsforst Alt-Ochsenberge, Wunderhorn, 

Oldenburg Sand, Tannersand mit Randgebieten“ und „Neu-Osenberge“.  

Damit erfolgt ein vorsorgender Schutz der Landschaftsschutzgebiete aufgrund der gebiets- oder 

schutzzweckspezifischen Empfindlichkeit. Da die Landschaftsschutzgebiete in der Gemeinde Hatten 

in großen Teilen durch Waldflächen geprägt sind, wird auch für die Landschaftsschutzgebiete der 

gleiche Schutzabstand von 100 m wie zu Waldflächen zu Grunde gelegt.  

Gesetzlich geschützten Biotope und geschützte Landschaftsbestandteile 

Die Gesetzlich geschützten Biotope gem. § 30 BNatSchG sind grundsätzlich zwar als weiche Aus-

schlussflächen zu sehen. Aber aufgrund der in der Regel kleinräumigen Ausdehnung und der gleich-

zeitig großräumigen Betrachtung der gesamten Gemeinde im Rahmen der vorliegenden Potentialflä-

chenanalyse werden die Gesetzlich geschützten Biotope hier nicht weiter berücksichtigt. Eine Berück-

sichtigung wird bei Bedarf auf den nachgelagerten Planungsebenen erfolgen. 

Geschütze Landschaftsbestandteile gem. § 29 BNatSchG sind in der Gemeinde Hatten nicht vor-

handen. 

Naturdenkmale 

Wie oben dargelegt sind die gemäß § 28 Bundesnaturschutzgesetz geschützten Naturdenkmale als 

„harte“ Ausschlussflächen eingestuft worden.  

Zum weiteren Schutz wird ebenfalls unter Vorsorgegesichtspunkten ein Bereich von 100 m um die 

Naturdenkmale als weiche Ausschlussfläche festgelegt. Da die flächenhaften und linienförmigen 

Naturdenkmale in der Gemeinde Hatten mehrheitlich in Waldgebieten liegen oder bewaldet sind, wird 

für die Naturdenkmale der gleiche Schutzabstand von 100 m wie zu Waldflächen zu Grunde gelegt. 

Wald  

Wie oben dargelegt können Waldflächen nicht prinzipiell als "harte" Ausschlussflächen definiert 

werden. Die Waldflächen in der Gemeinde Hatten, die eine Mindestgröße von 0,5 ha (siehe Kartier-

schlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen vom 01.08.2015) aufweisen, werden daher aus folgenden 

Gründen als "weiche" Ausschlussflächen definiert.  

Den Waldflächen in der Gemeinde kommt neben einer wirtschaftlichen Bedeutung auch eine erhebli-

che Bedeutung für die Erholung, das Landschaftsbild, das Klima, den Arten- und Biotopschutz sowie 
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für die Erhaltung der Naturhaushaltsfunktionen zu. Die Gemeinde setzt damit die ihr schon in der 

Vergangenheit im Rahmen der Raumordnung zugewiesene Entwicklungsaufgabe Erholung um, da 

der Wald in der Gemeinde Hatten vorrangig Erholungsfunktionen erfüllt. 

Weiterhin können ausreichend geeignete Flächen für die Windenergienutzung im offenen Land vorge-

halten werden, so dass eine Beanspruchung sensibler Waldbereiche nicht notwendig wird. Dies 

rechtfertigt in der Gesamtschau aus Sicht der Gemeinde die Festlegung als "weiches" Ausschlusskri-

terium. 

Da die Waldflächen aufgrund u.a. ihrer ökologischen Funktionen und ihrer Bedeutung für die Erho-

lungsnutzung in der Gemeinde Hatten als weiche Ausschlussflächen definiert sind, soll weiterhin eine 

erhebliche Beeinträchtigung ausgeschlossen bzw. zumindest eingeschränkt werden. Aus Vorsorgege-

sichtspunkten wird aufgrund der angenommenen Anlagenhöhen und in Anlehnung an die Hinweise 

zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege des Niedersächsischen Land-

kreistages (NLT Oktober 2011) ein Mindestabstand von 100 m zu Wald zu Grunde gelegt.  

In der nachfolgenden Tabelle sind sowohl die "harten" wie auch die unter Vorsorgegesichtspunkten 

ergänzend zu den "harten" Ausschlussflächen gewählten "weichen" Ausschlussflächen zusammenge-

stellt. 

 
Ausschlussflächen 
 
Natur und Landschaft 

Zuordnung  
der Gebiete 

hart oder weich 

Harte 
Tabuzonen 

Abstand 

Weiche 
Tabuzonen 

Gesamtabstand 
    
Naturschutzgebiete gem. § 23 BNatSchG H - 200 m 

Landschaftsschutzgebiete gem. § 26 BNatSchG W - 100 m 

Naturdenkmale gem. § 28 BNatSchG H - 100 m 

Wald: große zusammenhängende Flächen, die 
zugleich LSG sind 

W  100 m 

Wald: sonstige Flächen (> 0,5 ha) W - 100 m 

Wasserschutzgebiete, Schutzzone I und II H - - 

Gewässer H -  

 

B.3 Verkehrsanlagen und sonstige technische Infrastruktur und Nutzungen 

B.3.1 "Harte" Tabuzonen 

Die Bundesautobahnen A 28 und A 29 einschließlich der gem. § 9 FStrG zugehörigen Bauverbots-

zonen von 40 m sind eindeutig als „hartes“ Ausschlusskriterium zu definieren. Gleiches gilt für Lan-

desstraßen und Kreisstraßen einschließlich deren zugehörigen Bauverbotszonen von 20 m gem. 

NStrG.  

Weiterhin werden auch die Bahnlinie Oldenburg-Osnabrück, der vorhandene Flugplatz, das Was-

serwerk und die Kläranlage als Versorgungsanlagen und militärische Flächen und Anlagen, als 

Ausschlussflächen betrachtet. Da die so genannten Flugplatzrunden samt deren Schutzabstände 

unter bestimmten Voraussetzungen verlegt werden können, werden sie im vorliegenden Fall nicht als 

"harte" Ausschlussflächen, sondern nur als "weiche" Ausschlussflächen eingestuft. 
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B.3.2 "Weiche" Ausschlussflächen 

Unter Vorsorgegesichtspunkten wird der Abstand zu den klassifizierten Straßen sowie zu der Bahnli-

nie Oldenburg-Osnabrück auch zur Minderung des Risikos durch Eisabwurf auf 150 m erweitert.  

Die so genannten Flugplatzrunden samt deren Schutzabstände werden im vorliegenden Fall als 

"weiche" Ausschlussflächen eingestuft. Für den Flugplatz Hatten betragen laut Flugsicherung die 

notwendigen Schutzabstände mind. 400 bzw. 850 m zu den so genannten Platzrunden. (siehe hierzu 

auch: Anlage 2 des Windenergieerlasses WEE § 21a Abs. 2 Satz 1 LuftVO und Gemeinsame 

Grundsätze des Bundes und der Länder für die Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge 

im Sichtflugbetrieb: Hindernisverbot innerhalb von Platzrunden und Mindestabstand von 400 m zum 

Gegenanflug von Platzrunden und/oder 850 m zu den anderen Teilen von Platzrunden (inklusive 

Kurventeilen)). 

Die im Rahmen der 46. Änderung des Flächennutzungsplans erfolgte Darstellung von Flächen für 

den Bodenabbau, die verbunden ist mit einer Ausschlusswirkung für Bodenabbauvorhaben auf den 

verbleibenden Außenbereichsflächen, ist als „weiche“ Tabuzone einzustufen. Da die mit der damali-

gen Planung verfolgten Ziele zur Sicherung und Steuerung des Sandabbaus innerhalb der Gemeinde 

weiterhin aufrechterhalten werden sollen. 

Die mit der 46. Änderung der Flächennutzungsplanung getroffenen Entscheidung, bestimmte Flächen 

im Flächennutzungsplan als Flächen für den Bodenabbau darzustellen und die verbleibenden Berei-

che mit einer Ausschlusswirkung zu belegen, verhindert nicht die Errichtung von Windkraftanlagen in 

den Gebieten für den Bodenabbau auf unabsehbare Zeit, denn die Gebiete sind nicht durch einen 

Bebauungsplan gesichert und der Gemeinderat könnte im Zuge einer Änderung des Flächennut-

zungsplans diese damalige Entscheidung ohne weiteres überdenken und ändern. Der Ausschluss 

dieser Flächen beruht mithin nicht auf der Tatsache, dass der Windkraftnutzung auf unabsehbare Zeit 

rechtliche oder tatsächliche Hindernisse im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB im Wege stehen, sondern 

allein auf dem Willen der Gemeinde, die Gebiete durch den Flächennutzungsplan für die Windenergie 

dem Bodenabbau zur Verfügung zu stellen. Der Sache nach handelt es sich mithin um kein "hartes" 

Ausschlusskriterium. Da es sich hier um eine planerische Entscheidung der Gemeinde handelt, die sie 

in ihrem Flächennutzungsplan beibehalten möchte, erfolgt der Ausschluss der Flächen für den Bo-

denabbau als „weiches“ Kriterium.  

Im Rahmen der vorliegenden Planung werden Freileitungen, unterirdische Versorgungsleitungen 

und Richtfunkstrecken, einschließlich notwendiger Schutzstreifen nicht pauschal als Ausschlussflä-

chen bzw. –trassen auf Ebene des Flächennutzungsplans eingestuft, da die notwendigen Abstände zu 

Windenergieanlagen stark vom Einzelfall abhängig sind. Die Festlegung soll soweit erforderlich auf 

Ebene der nachfolgenden Planungen erfolgen. 

 

In der nachfolgenden Tabelle sind für die genannten Anlagen oder Flächennutzungen sowohl die 

"harten" wie auch die unter Vorsorgegesichtspunkten ergänzend definierten "weichen" Ausschlussflä-

chen zusammengestellt.  
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Ausschlussflächen 
 
Verkehrsanlagen und sonstige Infrastruktur  

Zuordnung  
der Nutzung 

hart oder weich 

Harte 
Tabuzonen 

Abstand 

Weiche 
Tabuzonen 

Gesamtabstand 
    
Autobahnen 
 

H Autobahn: 40 m 
 

150 m 

Landes- und Kreisstraßen H 20 m 150 m 

Bahnlinie H -- 150 m 

Flugplatz H -- -- 

Platzrunden des Flugplatzes W -- 400 m bzw. 850m  

Flächen für Versorgungsanlagen H -- -- 

Flächen für den Bodenabbau W -- -- 

Militärische Flächen und Anlagen H -- -- 

 

B.4 Raumordnung 

Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung werden im Landesraumordnungs-

programm (LROP) des Landes Niedersachsen und den Regionalen Raumordnungsprogrammen 

(RROP) der Landkreise festgelegt. 

Landesraumordnungsprogramm 

Konkrete Planungsaufträge für die Windenergieplanung in den niedersächsischen Gemeinden sind 

dem Landesraumordnungsprogramm (LROP), Stand Fortschreibung 2012, nicht zu entnehmen. Die 

Anforderungen bezüglich der Windenergienutzung aus dem LROP bestehen lediglich als Aufträge und 

Rahmensetzung für die Festsetzung von Vorrang- und Eignungsflächen für Windenergie in den regio-

nalen Raumordnungsprogrammen und sind keine Ziele, welche eine direkte Wirkung auf die Bauleit-

planung der Gemeinden auszuüben vermögen. 

Im LROP Niedersachsen wird bezüglich der Festsetzung von Vorrang- und Eignungsgebieten für 

Windenergie im Regionalen Raumordnungsprogramm ausgeführt, dass für die Nutzung von Wind-

energie geeignete raumbedeutsame Standorte zu sichern und unter Berücksichtigung der 

Repowering - Möglichkeiten in den Regionalen Raumordnungsprogrammen als Vorranggebiete oder 

Eignungsgebiete Windenergienutzung festzulegen sind. 

Wald soll wegen seiner vielfältigen Funktionen, insbesondere wegen seiner klimaökologischen Bedeu-

tung, nicht für die Nutzung von Windenergie in Anspruch genommen werden. Flächen innerhalb des 

Waldes können für Windenergienutzung nur dann in Anspruch genommen werden, wenn: 

– weitere Flächenpotenziale weder für neue Vorrang- noch für neue Eignungsgebiete im Offenland 

zur Verfügung stehen und  

– es sich um mit technischen Einrichtungen oder Bauten vorbelastete Flächen handelt. 

 

Als weitere Ziele der Raumordnung aus der zeichnerischen Darstellung des LROP sind innerhalb der 

Grenzen der Gemeinde Hatten zwei Vorranggebiete Natura 2000, zwei Autobahnen und eine sonstige 

Eisenbahnstrecke zu beachten. 
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Entsprechend dem Ziel 01 zum Kapitel 3.1.3 „Natura 2000“ des LROP sind die Gebiete des europäi-

schen ökologischen Netzes „Natura 2000“ entsprechend der jeweiligen Erhaltungsziele zu s ichern und 

darüber hinaus sind raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen nur unter den Voraussetzungen 

des § 34 c des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes (NNatG) zulässig. Das NNatG auf das sich 

das Ziel 01 bezieht, wurde im Jahr 2010 im Zuge der Föderalismusreform aufgehoben und durch das 

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) ersetzt. 

Jedoch wurde der Wortlaut des § 34c NNatG in das Bundesnaturschutzgesetz (§§ 32 ff BNatSchG) 

übernommen, wonach ein Projekt, welches zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000 

Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen 

kann, unzulässig ist. Dies ist bei Windenergieanlagen regelmäßig zu erwarten.  

Da die beiden FFH-Gebiete „Mittlere und Untere Hunte mit Barneführer Holz und Scheensmoor“ (FFH 
Nr. 174) und „Tannersand und Gierenberg“ (FFH Nr. 249) schon als „harte“ Ausschlussflächen festge-
legt wurden, ist eine Festlegung des Vorranggebietes Natura 2000 als eigenständige „harte“ Aus-
schlussfläche nicht mehr erforderlich. 

In den Ziele 01 und 02 zum Kapitel 4.1.3 „Straßenverkehr“ und dem Ziel 04 zum Kapitel 4.1.2 

„Schienenverkehr, öffentlicher Personennahverkehr, Fahrradverkehr“ des LROP wird festgelegt, 
dass Autobahnen und sonstige Eisenbahnen zu sichern sind. Daher werden auch diese Bereiche 

als „harte“ Ausschlusskriterien definiert. 

Regionales Raumordnungsprogramm  

Der Landkreis Oldenburg verfügt derzeit über kein rechtskräftiges Regionales Raumordnungspro-

gramm. Zwar befindet sich ein neues Regionales Raumordnungsprogramm in Aufstellung durch den 

Landkreis, bisher wurde jedoch kein Entwurf in das öffentliche Beteiligungsverfahren gegeben. Inso-

fern sind keine regionalplanerischen Vorgaben zu beachten. 

 

Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Nutzungsbereiche oder Gebietstypen können unzwei-

felhaft als ungeeignet für die Errichtung von Windenergieanlagen gelten, da dort eine Windenergienut-

zung aus rechtlichen bzw. tatsächlichen Gründen nicht möglich ist. 

 
Ausschlussflächen 
LROP 2008 / 2012 

Harte Tabuzonen 
Flächen / Trasse 

Anmerkungen 

   
Vorranggebiet Natura 2000 ja FFH-Gebiete 

Sonstige Eisenbahnstrecke ja Bahnlinie Oldenburg -
Osnabrück 

Autobahn ja A 28 und A 29 
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B.5 Verbleibende Potentialflächen 

In der Karte 1 (siehe Anhang) werden nur die Flächen dargestellt, die unstrittig als "harte" Ausschluss-

flächen eingestuft werden können. Sämtliche Waldflächen werden dabei nicht als „harte“ Tabuflächen 
eingestuft. Es verbleiben im Ergebnis die Bereiche, die auf dem Gebiet der Gemeinde für die Errich-

tung von Windenergieanlagen rein theoretisch zur Verfügung ständen, wenn die Gemeinde auf jegli-

che Konzentrationsplanung im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB verzichten würde.  

Im Ergebnis verbleiben laut Karte 1 sehr unterschiedlich große Potentialflächen mit einer Gesamtflä-

che von insgesamt ca. 2.084 ha, wobei nur die Flächen mit einer Mindestgröße von 1,0 ha berücksich-

tigt werden, da nur auf diesen die Errichtung von Windenergieanlagen theoretisch möglich ist. 

Nach der abschließenden Abwägung der „weichen“ Ausschlusskriterien und der Zusammenführung 
mit den „harten“ Ausschlusskriterien aus der Karte 1 ergeben sich in der Karte 2 (siehe Anhang) im 

Ergebnis noch sieben Potentialflächen mit einem Flächenumfang von ca. 336 ha.  

 

Verbleibende Potentialflächen gem. Karte 2 

Bezeichnung Lage Flächengröße  
in ha 

   
C Westlich der Hatter Landstraße 33,4 
E Plietenberg 10,8 
D Östlich der Hatter Landstraße 151,5 
G Östlich Hinterm Holz im Nutteler Moor 89,8 
H Südlich von Kirchhatten 7,5 
I Südöstlich von Sandhatten 42,2 
J Östlich von Twiest 1,1 

 
 

Nach Abzug der Flächen, die weniger als 10 ha umfassen (Flächen H u. J) und damit in der Regel 

nicht für die Errichtung eines Windparks mit mindestens drei Windenergieanlagen geeignet sind, 

verbleiben fünf Potentialflächen mit einer Gesamtfläche von ca. 328 ha. 

Diese Potentialflächen kommen nach Auffassung der Gemeinde für eine nähere Untersuchung hin-

sichtlich ihrer Eignung als Standort für die Windenergienutzung in Betracht.  

 

Aus der vorliegenden Überarbeitung der ursprünglichen Potentialflächenanalyse auf Ebene der „har-
ten“ Tabuflächen als Grundlage für die Karte 1 ergeben sich nach Hinzuziehung der „weichen“ Tabu-
flächen in der Karte 2 keine neuen Potentialflächen oder auch anderweitige Gesichtspunkte, die im 

Rahmen der nachfolgenden planerischen Entscheidungen von Bedeutung wären, so dass das Zwi-

schenergebnis der Potentialflächenanalyse 2016 nach dem zweiten Arbeitsschritt in Hinblick auf die 

Standortauswahl unverändert gegenüber der ursprünglichen Potentialflächenanalyse bestehen bleibt 

und die Grundlage für die dargestellten Sonderbauflächen für die Windenergie bilden kann. 
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C STANDORTAUSWAHL BEZÜGL. DER VERBLEIBENDEN POTENTIALFLÄCHEN 

Die für die Darstellung als Konzentrationszone in Betracht kommenden Potentialflächen, d.h. die nach 

Anwendung der harten und weichen Ausschlusskriterien im Gemeindegebiet verbleibenden sieben 

Potentialflächen (siehe Karte 2), sind in einem dritten Arbeitsschritt hinsichtlich weiterer abwägungsre-

levanter, d.h. entgegenstehender Belange wie auch möglicher positiver Attribute, zu betrachten und 

zu bewerten. Dabei sind unter anderem die Aussagen der Fachbeiträge zu den Vorkommen von Brut- 

und Gastvögeln sowie Fledermäusen, zur Landschaftsbildbewertung wie auch zur Erholungsnutzung 

zu berücksichtigten. 

Das Auswahlverfahren mündet nach Abwägung aller relevanten Kriterien in eine Empfehlung für die 

Ausweisung von geeigneten Flächen für Sonderbauflächen für die Windenergie im Flächennutzungs-

plan. 

Abwägungskriterien 

Die nachfolgend näher erläuterten, für die Gemeinde Hatten relevanten Abwägungskriterien umfassen 

sowohl Einschränkungen hinsichtlich der Eignung als Standort für Windenergieanlagen wie auch 

positive Attribute der zu bewertenden Flächen. 

 

 Beurteilung der Konzentrationswirkung für die Windenergie aufgrund der Flächengröße  

 Beurteilung der Vorprägung der Potenzialfläche aufgrund der Nähe zu einem vorhandenen Wind-

park bzw. einer einzelnen Windenergieanlage  

 Beurteilung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

 Beurteilung der Sichtwirkung 

 Bedeutung als Lebensraum für Brutvögel 

 Bedeutung als Lebensraum für Gastvögel 

 Bedeutung für die Erholungsnutzung 

 Bedeutung als Lebensraum für Fledermäuse 

 

Zur Bewertung der verbleibenden Potentialflächen wurden bzw. werden, soweit keine hinreichend 

aktuellen wie auch flächendeckenden Informationen vorhanden waren, eigene Fachbeiträge erarbeitet 

(Brutvögel, Gastvögel, Fledermäuse, Landschaftsbild und Sichtwirkung wie auch Erholungsnutzung).  

 

Im Rahmen der nachfolgenden Bewertung werden die einzelnen Flächen bezogen auf die jeweiligen 

Abwägungskriterien jeweils einzeln hinsichtlich ihrer Eignung für die Windenergienutzung mittels einer 

dreistufigen Skala bewertet. Diese reicht von eingeschränkt bzw. gering geeignet (Wert 1) über mittle-

re bzw. gute Eignung (Wert 2) bis hin zu sehr gut geeignet (Wert 3). Im Anschluss daran werden für 

jede Fläche die einzelnen Werte für die acht Abwägungskriterien addiert, wobei diese gleich gewichtet 

werden und somit keine Gewichtungen zugunsten einzelner Kriterien vorgenommen werden.  
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Eignung der Konzentrationswirkung für die Windenergie aufgrund der Flächengröße  

Ein Ziel der Planung der Gemeinde Hatten ist eine möglichst effektive Nutzung der Potentialflächen. 

Dabei soll die Errichtung möglichst effektiver Anlagen, d.h. hohe Anlagen bei gleichzeitig ausreichen-

den Abständen zu schutzbedürftigen Nutzungen, möglich sein. Dabei sollten je Windparkstandort 

mindestens drei Windenergieanlagen möglich sein. Dies bedeutet, dass unabhängig vom jeweiligen 

Flächenzuschnitt mind. 10 ha zur Verfügung stehen müssen, um allein die notwendigen Abstände der 

Anlagen untereinander gewährleisten zu können. 

 

Potentialflächen Größe Wertung 

C Westlich der Hatter Landstraße 33,4 ha 2 

D Östlich der Hatter Landstraße 151,5 ha 3 

E Plietenberg 10,8 ha 1 

G Östlich Hinterm Holz im Nutteler Moor 89,8 ha 3 

H Südlich von Kirchhatten 7,5 ha - 

I Südöstlich von Sandhatten 42,2 ha 2 

J Östlich von Twiest 1,1 ha - 

    
Wertung hinsichtlich der Eignung als Standort für Windenergieanlagen: 

1 Fläche nur für einen kleinen Windpark geeignet 

2 gute Eignung der Fläche aufgrund ihrer Größe 

3 sehr gute Eignung der Fläche aufgrund allein ihrer Größe 

- ungeeignet, da zu klein 

 

Aufgrund ihrer geringen Flächengröße scheiden die Flächen H und J als Konzentrationszone aus und 

werden im weiteren Verfahren auch nicht mehr betrachtet. 
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Beurteilung der Vorprägung der Potenzialfläche aufgrund der Nähe zu einem vorhandenen 

Windpark bzw. einer einzelnen Windenergieanlage  

In der Gemeinde selber sowie angrenzend in den Gemeinden Hude und Ganderkesee sind bereits 

Windparks vorhanden. Nördlich von Kirchhatten ist die Errichtung einer Windenergieanlage zu erwar-

ten, da für die dort geplante einzelne Windenergieanlage mittlerweile eine immissionsschutzrechtliche 

Genehmigung vorliegt. Die vorhandenen Anlagen bzw. die einzelne geplante Anlage nördlich des 

Kuhlendamms sind bei der weiteren Planung zu berücksichtigen.  

Bei Erstellung eines neuen Windparks bzw. der Erweiterung eines vorhandenen Windparks im räumli-

chen Zusammenhang mit bereits bestehenden Windenergieanlagen (bis ca. 1.000 m Abstand) bleibt 

die Wirkung der neuen oder zusätzlichen Windenergieanlagen auf den bereits vorbelasteten Land-

schaftsraum beschränkt. Dies ist positiv zu bewerten, da kein neuer Standort mit gänzlich neuen 

Auswirkungen entstehen würde. 

Dieser Gesichtspunkt ist besonders bei der Potentialfläche E im Bereich der vorhandenen Windparks 

Plietenberg wie auch bei der Untersuchungsfläche G im Bereich der Windparks in Nuttel (Gemeinde 

Ganderkesee) sowie am östlichen Rand der Fläche D im Zusammenhang mit der geplanten Anlage 

am Kuhlendamm zu berücksichtigen. 

 

Potentialfläche Erläuterungen Wertung 

C Westlich der Hatter Landstraße Entfernung zur Potentialfläche D ca. 300 m, zur geplan-

ten Windenergieanlage nördlich des Kuhlendamms 

ca. 1.100 m 

1 

D Östlich der Hatter Landstraße Geplante Windenergieanlage am Kuhlendamm liegt am 

Rande der Fläche D 

2 

E Plietenberg Die Potentialfläche E könnte ggf. für eine Erweiterung 

des WP Plietenberg genutzt werden  

3 

G Östlich Hinterm Holz im Nutteler 

Moor 

Entfernung zum vorhandenen Windpark nördl. von 

Nuttel liegt bei ca. 900 bis 1.000 m 

2 

I Südöstlich von Sandhatten  0 

    
Wertung hinsichtlich der Eignung als Standort für Windenergieanlagen: 

0 
Keine vorhandene bzw. zu erwartende Windenergieanlage bzw. Windpark in weniger als 1.000 m Ent-
fernung 

1 Konzentrationswirkung nur dann, wenn die angrenzende Potentialfläche für Windpark genutzt wird 

2 Konzentrationswirkung, da die Fläche im Nahbereich eines vorhandenen Windparks liegt 

3 sehr gute Eignung, da Erweiterung eines bestehenden Windparks 
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Beurteilung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

Im Frühjahr 2011 wurde ein Fachbeitrag zur Landschaftsbildbewertung (plankontor städtebau, Olden-

burg, 2011) für das gesamte Gemeindegebiet von Hatten erstellt.  

Im Rahmen der Bearbeitung wurden auf Ebene der Landschaftseinheiten entsprechend der örtlichen 

Strukturen so genannte Landschaftsbildeinheiten abgegrenzt und hinsichtlich Vielfalt, Eigenart, 

Schönheit und Freiheit von Beeinträchtigungen jeweils separat bewertet. Die jeweiligen Bewertungen 

wurden dann im Fachbeitrag für jede Fläche aggregiert und in einer Bewertungsskala von 1 für sehr 

gering bis 5 für sehr hohe Bedeutung für das Landschaftsbild eingestuft. (siehe Karten 3 und 4 des 

Fachbeitrages) 

Im Rahmen einer Bewertung der Auswirkungen von Windparks auf das Landschaftsbild und damit der 

Eignung der Potentialflächen werden der jeweils direkt betroffene Landschaftsraum und die Land-

schaftsbildeinheit am potentiellen Standort betrachtet und einer zusammenfassenden 3-stufigen 

Wertung hinsichtlich deren Eignung unterzogen. Je höher die Bewertung des Landschaftsbilds, desto 

geringer die Eignung als Standort für Windenergieanlagen 

 

Potentialfläche Erläuterungen Wertung 

C Westlich der Hatter Landstraße Die Fläche besitzt nur geringe Bedeutung für das 

Landschaftsbild 

3 

D Östlich der Hatter Landstraße Die Fläche besitzt weiträumig nur geringe Bedeutung 

für das Landschaftsbild, nur die südlichste Spitze 

mittlere Bedeutung  

3 

E Plietenberg Die Fläche ist bereits durch die Autobahn A 28 und die 

vorhandenen Windenergieanlagen stark vorbelastet 

3 

G Östlich Hinterm Holz im Nutteler 

Moor 

Die Fläche besitzt eine mittlere Bedeutung für das 

Landschaftsbild 

2 

I Südöstlich von Sandhatten Die Fläche besitzt weiträumig eine hohe Bedeutung für 

das Landschaftsbild, nur der nördliche Bereich verfügt 

über eine mittlere Bedeutung 

1 

    
Wertung hinsichtlich der Eignung als Standort für Windenergieanlagen: 

1 Sehr hohe Einschränkung, da die Fläche über eine hohe Bedeutung für das Landschaftsbild verfügt 

2 Einschränkung, da die Fläche über eine mittlere Bedeutung für das Landschaftsbild verfügt 

3 Keine Einschränkung, da die Fläche nur über eine geringe Bedeutung für das Landschaftsbild verfügt 
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Beurteilung der Sichtwirkung 

Die Sichtwirkung berücksichtigt bezogen auf einen sehr großräumigen Untersuchungsraum die Sicht-

barkeit der Anlagen sowie die Wirkung auf das Landschaftsbild außerhalb des eigentlichen Anlagen-

standortes. 

Nach den Empfehlungen des Nds. Landkreistages zu "Naturschutz und Windenergie" (Stand: Okt. 

2011) ist zur Bewertung einer Potentialfläche ein Untersuchungsraum mit einer Ausdehnung des 15-

fachen der Anlagenhöhe zu betrachten. Da derzeit noch nicht feststeht, welche Anlagentypen errichtet 

werden, ist von einer maximalen Anlagenhöhe von 185 m auszugehen, so dass eine Zone von ca. 

2,775 km um die jeweilige Potentialfläche betrachtet werden muss. 

Dabei wird die Sichtverschattung durch Wald, Gehölze und Siedlungen und damit die Einschränkun-

gen der Wahrnehmbarkeit der Windenergieanlagen überschlägig berücksichtigt. Auch die Betroffen-

heit der Wohnbevölkerung in den Siedlungen und der Naherholungssuchenden (Radfahrer und Spa-

ziergänger) geht soweit möglich mit in die Betrachtung ein. Des Weiteren ist die Vorbelastung bei-

spielsweise durch schon vorhandene Windenergieanlagen einzubeziehen.  

 

Potentialfläche Erläuterungen Wertung 

C Westlich der Hatter Landstraße Bedeutung für Landschaftsbild ist im Untersuchungs-

raum gering bis mittel 

2 

D Östlich der Hatter Landstraße Bedeutung für Landschaftsbild ist im Untersuchungs-

raum gering bis mittel 

2 

E Plietenberg Das Landschaftsbild ist im Untersuchungsraum durch 

die vorhandenen Windenergieanlagen und die Auto-

bahn A 28 schon stark beeinträchtigt 

3 

G Östlich Hinterm Holz im Nutteler 

Moor 

Bedeutung für Landschaftsbild ist im Untersuchungs-

raum mittel bis sehr gut 

1 

I Südöstlich von Sandhatten Bedeutung für Landschaftsbild ist im Untersuchungs-

raum mittel bis sehr gut 

1 

    
Wertung hinsichtlich der Eignung als Standort für Windenergieanlagen: 

1 Sehr starke Einschränkung, da wertvoller noch unbelasteter Landschaftsraum belastet wird und die 
Bereiche über eine höhere Bedeutung für das Landschaftsbild verfügt. 

2 Einschränkte Eignung, da der Untersuchungsraum im Durchschnitt über eine mittlere Bedeutung für das 
Landschaftsbild verfügt 

3 Keine Einschränkung, da Vorbelastung gegeben und der Landschaftsraum geringe Bedeutung aufweist 
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Bedeutung als Lebensraum für Brutvögel 

Von März bis Juni 2010 wurden die Brutvogel-Vorkommen (ausgewählte Arten: Rote-Liste- und mittel-

häufige Brutvogelarten) auf den Flächen C bis E samt umgebenden Untersuchungsraum über Revier-

kartierungen erfasst. (Avifaunistische Untersuchungen für potenzielle WEA-Flächen: Teilgebiete 

C bis E, moritz-umweltplanung, Oldenburg, 2011) 

Nach dem 2011 avifaunistische Untersuchungen auch auf den Potentialflächen G und I durchgeführt 

worden waren, konnte eine einheitliche Bewertung der verbleibenden fünf Potentialflächen in Hinblick 

ihrer Bedeutung für Brutvogel wie auch für Gastvogelvorkommen erstellt und in die Planung (Vorun-

tersuchung 2012) eingestellt werden.  

Die Fläche D weist demnach eine lokale Bedeutung auf, wohingegen die Flächen C und E keine 

lokale Bedeutung als Brutvogel-Lebensräume haben.  

Bezogen auf Fläche G ist festzustellen, dass die Brutvogelkartierungen aus dem Jahr 2011 zeigen, 

dass Teilgebiet G regionale Bedeutung als Vogelbrutgebiet hat. Diese Einstufung resultiert im Wesent-

lichen aus dem Steinkauz-Vorkommen im Gebiet. 

Bei der Bewertung der Fläche I kann davon ausgegangen werden, dass hier für Brutvögel keine 

Bedeutungsstufe erreicht wird. 

 

Potentialfläche Erläuterungen Wertung 

C Westlich der Hatter Landstraße  3 

D Östlich der Hatter Landstraße eine lokale Bedeutung 2 

E Plietenberg  3 

G Östlich Hinterm Holz im Nutteler 

Moor 

Regionale Bedeutung für den Steinkauz 1 

I Südöstlich von Sandhatten  3 

    
Wertung hinsichtlich der Eignung als Standort für Windenergieanlagen: 

1 Einschränkung, da regionale Bedeutung als Lebensraum für Brutvögel 

2 Leichte Einschränkung, da lokale Bedeutung als Lebensraum für Brutvögel 

3 Keine Einschränkung, da keine lokale Bedeutung als Lebensraum für Brutvögel 

 

Die abschließende Bewertung der Potentialflächen hinsichtlich ihrer Eignung als Standort für Wind-

energieanlagen ergab, dass die Flächen C Westlich der Hatter Landstraße, E Plietenberg und I Süd-

östlich von Sandhatten keine Einschränkungen aufgrund einer fehlenden mindestens lokalen Bedeu-

tung als Lebensraum für Brutvögel aufwiesen. 

Die Fläche D Östlich der Hatter Landstraße wies eine leichte Einschränkung auf, da die Fläche lokale 

Bedeutung als Lebensraum für Brutvögel besaß.  

Für die Fläche G Östlich Hinterm Holz im Nutteler Moor war das Steinkauzvorkommen ausschlagge-

bend für die Einstufung als regional bedeutsamer Brutvogellebensraum, so dass die Fläche nur eine 

eingeschränkte Eignung als Standort für Windenergieanlagen besaß.  
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Bedeutung als Lebensraum für Gastvögel 

Von Juli 2010 bis März 2011 wurden auf den Flächen C bis E und dem umgebenden Untersuchungs-

räumen die Gastvogelvorkommen untersucht. (Avifaunistische Untersuchungen für potenzielle WEA-

Flächen: Teilgebiete C bis E, moritz-umweltplanung, Oldenburg, 2011) 

Nach dem 2011 avifaunistische Untersuchungen auch auf den Potentialflächen G und I durchgeführt 

worden waren, konnte eine einheitliche Bewertung der verbleibenden fünf Potentialflächen in Hinblick 

ihrer Bedeutung für Brutvogel wie auch für Gastvogelvorkommen erstellt und in die Planung (Vorun-

tersuchung 2012) eingestellt werden.  

Die betrachteten Flächen waren in dem Untersuchungsraum E so gut wie gastvogelfrei, in den Berei-

chen C und D gab es Gastvögel nur teilflächig bei ebenfalls größeren Arealen ohne nennenswerte 

Vorkommen. Für einzelne Arten verfügt die Fläche D aber insbesondere in dem mittleren Teilbereich 

nördlich des Deepenweges über eine lokale bzw. regionale Bedeutung.  

Die betrachteten Flächen C bis E kommen allesamt unter avifaunistischen Gesichtspunkten als WEA-

Standorte in Frage. Das heißt, an keinem Standort kommt es zu unlösbaren Konflikten mit der räumli-

chen Verteilung von Gastvögeln. Im Rahmen konkretisierender Planungen müssen aber bereichswei-

se Vermeidungs-, Ausgleichs- und/oder Ersatzmaßnahmen ergriffen werden, um Lebensraumverluste 

und -minderungen für Gastvögel zu kompensieren. 

Die Fläche G hatte demnach eine lokale Bedeutung für die Sturmmöwe als Gastvogel. Bei lokaler 

Bedeutung für eine Art erhielt eine Fläche den Wert 2, d.h. hinsichtlich der Eignung als Standort für 

Windenergieanlagen eine gewisse Einschränkung. Diese Bewertung ist vergleichbar mit der der 

Fläche C und großen Teilen der Fläche D. Ein im Auftrag der REON AG 2012 erstelltes Gutachten 

liegt der Gemeinde nunmehr vor. Der damalige Gutachter Herr Moritz bestätigte auf Nachfrage, dass 

die Fläche G in jedem Fall eine lokale Bedeutung als Gastvogellebensraum aufwies, allein aufgrund 

einer hohen Individuenzahl der Sturmmöwe auf der Potenzialfläche selbst. Insofern war die damalige 

Einschränkung der Eignung als Standort für Windenergieanlagen mit dem Wert 2 folgerichtig. 

Die Fläche I hat für Gastvögel keine Bedeutung. 

 

Potentialfläche Erläuterungen Wertung 

C Westlich der Hatter Landstraße  2 

D Östlich der Hatter Landstraße lokale bzw. regionale Bedeutung für einzelne Arten 2(1) 

E Plietenberg  3 

G Östlich Hinterm Holz im Nutteler 

Moor 

lokale Bedeutung für die Sturmmöwe 2 

I Südöstlich von Sandhatten  3 

    
Wertung hinsichtlich der Eignung als Standort für Windenergieanlagen: 

1 Starke Einschränkung, da regionale Bedeutung als Lebensraum für Gastvögel 

2 Einschränkung, da lokale Bedeutung als Lebensraum für Gastvögel 

3 Keine Einschränkung, da keine Bedeutung als Lebensraum für Gastvögel 
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Bedeutung für die Erholungsnutzung 

Im Rahmen der Voruntersuchung für die 50. Änderung des Flächennutzungsplans wurde ein Fachbei-

trag zur Erholungsnutzung in der Gemeinde Hatten (plankontor städtebau, Oldenburg, 2011) erstellt. 

Basis der Untersuchungen waren auch die Zielsetzungen und Aussagen des alten Regionalen Raum-

ordnungsprogramms des Landkreises Oldenburg, wonach die landschaftsgebundene Erholung in der 

Gemeinde Hatten von besonderer Bedeutung war. 

Als Ergebnis des Fachbeitrages Erholungsnutzung ist festzuhalten, dass in der Gemeinde Hatten ein 

besonderer Schwerpunkt auf der ruhigen Erholung in Natur und Landschaft ohne besondere Infra-

struktur liegt und die Landschaft in Teilen des Gemeindegebietes sich im besonderen Maße zum 

Verweilen in der Natur eignet. Im Vordergrund steht dabei die eher beschauliche Freizeitgestaltung. 

Radwandern, Wandern, Bootfahren und Reiten stehen weit vorn in der Gunst der Erholungssuchen-

den.  

Im Fachbeitrag werden in dem Zusammenhang die Kernbereiche der landschaftsgebundenen Erho-

lung wie auch die potenziellen Entwicklungsbereiche (die ruhigen Gebiete und die landschaftlich 

reizvollen Gebiete) dargestellt. (siehe Karten 5 und 6 im Fachbeitrag Erholung) 

 

Potentialfläche Erläuterungen Wertung 

C Westlich der Hatter Landstraße Fläche liegt außerhalb des Naturparks Wildeshauser 

Geest, ansonsten befinden sich auch keine Bereiche 

von Bedeutung für die Erholungsnutzung in der Nähe, 

somit keine Einschränkungen 

3 

D Östlich der Hatter Landstraße Fläche liegt außerhalb des Naturparks Wildeshauser 

Geest, ansonsten befinden sich auch keine Bereiche 

von Bedeutung für die Erholungsnutzung in der Nähe, 

somit keine Einschränkungen 

3 

E Plietenberg Der Bereich ist stark durch die Nähe der Autobahn A 28 

und den Windpark Plietenberg vorbelastet. 

3 

G Östlich Hinterm Holz im Nutteler 

Moor 

Fläche liegt innerhalb des Naturparks Wildeshauser 

Geest, zu 100 % in einem Ruhigen Gebiet, das sich als 

Entwicklungsraum für die Erholungsnutzung eignet 

2 

I Südöstlich von Sandhatten Fläche liegt innerhalb des Naturparks Wildeshauser 

Geest, ca. 30 % der Fläche liegen im Schutzbereich des 

Großsteingrabes Steenberg; zu 100 % in einem Ruhi-

gen Gebiet und zu ca. 90 % in einem Bereich mit hoher 

Bedeutung für das Landschaftsbild, die sich zusammen 

als Entwicklungsraum für die Erholungsnutzung eignen 

1 

    
Wertung hinsichtlich der Eignung als Standort für Windenergieanlagen: 

1 Starke Einschränkungen aufgrund der Eignung für die Erholungsnutzung, 2 Kriterien für einen Entwick-
lungsraum sind erfüllt  

2 Einschränkungen aufgrund der Eignung für die Erholungsnutzung, Kriterium für einen Entwicklungsraum 
wird erfüllt 

3 Keine bzw. nur geringe Einschränkungen  
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Bedeutung als Lebensraum für Fledermäuse  

Im Vorfeld der geplanten 50. Änderung des FNP wurden für die fünf potenzielle Windeignungsflächen 

(Potenzialflächen C, D, E, G und I) Fledermaus-Strukturkartierungen durchgeführt (moritz-

umweltplanung, Oldenburg, 2012). Diese ersetzen – in Absprache mit dem Landkreis Oldenburg, Amt 

für Naturschutz und Landschaftspflege – konkrete Fledermauskartierungen mit aufwändiger Untersu-

chungsmethodik, die u. a. wegen noch nicht bekannter Anlagen-Standorte als nicht zielführend für die 

Planebene (Flächennutzungsplan) angesehen werden. Vertiefende Untersuchungen müssen jedoch 

bei späteren Detailplanungen, also im Rahmen von Bebauungsplänen oder Verfahren nach dem 

Bundesimmissionsschutzgesetz, vorgenommen werden. 

Die fünf Potenzialflächen (C, D, E, G und I) unterscheiden sich nicht wesentlich hinsichtlich ihrer 

landwirtschaftlichen Nutzungen. Im Vordergrund steht mit 75 bis 95 % Flächenanteil überall die 

Ackernutzung. Grünland ist dagegen nur kleinflächig in den Flächen vorhanden. Abhängig vom jewei-

ligen Landschaftsraum und der jeweiligen Flächengröße sind aber in unterschiedlicher Länge lineare 

Gehölzstrukturen in den Flächen vorhanden. 

Die Unterschiede in den Strukturparametern sind subsumierend als nicht so gravierend einzuordnen, 

als dass sich die Fledermausfauna in den Gebieten – bezogen auf die vorkommenden Arten – deut-

lich unterscheiden würde. Es werden neun oder zehn Arten prognostiziert. Dagegen ist hinsichtlich 

des Strukturreichtums generell von größeren Fledermaus-Beständen in den jeweiligen Flächen aus-

zugehen. 

Aus artenschutzrechtlicher Sicht ist – bei entsprechend detailliert ausgearbeiteten WEA-Steuerungs- 

und Betriebskonzepten auf Basis vorzunehmender Fledermausmonitorings – aller Wahrscheinlichkeit 

nach davon auszugehen, dass der Betrieb von WEA auf den im Rahmen des Fachbeitrages betrach-

teten Potenzialflächen keine einschlägige Verbotstatbestände nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

auslösen wird. Grundvoraussetzung hierfür ist die Einhaltung von spezifischen Abständen der WEA-

Standorte von fledermausbedeutsamen Strukturen. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist davon 

auszugehen, dass an jedem Standort Abschaltzeiten zum Schutz jagender bzw. fliegender (ziehen-

der) Fledermäuse einzuplanen sind.  

 

Potentialfläche Erläuterungen Wertung 

C Westlich der Hatter Landstraße  2 

D Östlich der Hatter Landstraße  2 

E Plietenberg  2 

G Östlich Hinterm Holz im Nutteler 

Moor 

 2 

I Südöstlich von Sandhatten  2 

    
Wertung hinsichtlich der Eignung als Standort für Windenergieanlagen: 

1 Starke Einschränkungen der Windenergienutzung zum Schutz der Fledermäuse erforderlich 

2 Vertretbare Einschränkungen der Windenergienutzung zum Schutz der Fledermäuse 

3 Keine bzw. nur geringe Einschränkungen der Windenergienutzung zum Schutz der Fledermäuse 
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C.1 Zusammenfassende Beurteilung und Standortempfehlung 

In der nachfolgenden Beschreibung werden für die verbleibenden Potentialflächen die einzelnen 

Wertungen zu deren Eignung aus den vorherigen Einzeldarstellungen zusammengefasst. 

C.1.1 Zusammenfassende Beurteilung der Potentialflächen 

Fläche C: Westlich der Hatter Landstraße 

Die Fläche C ist aufgrund ihrer Größe als selbständiger Standort für einen Windpark geeignet. Insbe-

sondere aber im Zusammenhang mit der Fläche D oder auch nur einer Teilfläche könnte ein Standort 

mit einer größeren Anzahl an Windenergieanlagen entstehen. Die Eignung der Fläche C wird unter-

strichen durch die nur geringe Bedeutung für das Landschaftsbild und der im Vergleich mit den ande-

ren Standorten nur eingeschränkten Sichtwirkung auf die angrenzenden Bereiche.  

Darüber hinaus hat der Bereich an der Hatter Landstraße keine wesentliche Bedeutung für die Erho-

lungsnutzung und verfügt auch nicht über Eigenschaften, die eine Entwicklung als Erholungsgebiet 

erscheinen lassen. 

Des Weiteren hat der Bereich keine Bedeutung für Brutvögel und nur randlich eine Bedeutung für 

Gastvogelbestände.  

Nach der Genehmigung der 50. Änderung des Flächennutzungsplans wurde für den südlichen Bereich 

der Fläche C (Teilbereich 50.1 der Flächennutzungsplanänderung) der Bebauungsplan Nr. 59A auf-

gestellt, der durch Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses (vom 23.03.2015) am 03.07.2015 

rechtskräftig wurde. Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für den Bau von drei Windenergie-

anlagen in dem Geltungsbereich mit einer Gesamthöhe von jeweils 198 m erfolgte am 05.08.2015. Im 

Anschluss wurde mit den Arbeiten zur Errichtung der Windenergieanlagen begonnen, deren Inbe-

triebnahme dann im Sommer 2016 erfolgte. 

Fläche D: Östlich der Hatter Landstraße 

Die Fläche D ist aufgrund ihrer Größe als selbständiger Standort für einen Windpark gut geeignet, der 

einen außerordentlichen substantiellen Beitrag zur Windenergienutzung in der Gemeinde Hatten 

leisten könnte. Denkbar wäre auch die Entwicklung eines Standortes im Zusammenhang mit der 

Fläche C. Die Eignung der Fläche D wird zusätzlich unterstrichen durch die nur geringe Bedeutung 

für das Landschaftsbild und der im Vergleich mit den anderen Standorten nur eingeschränkten Sicht-

wirkung auf die angrenzenden Bereiche.  

Darüber hinaus hat der Bereich an der Hatter Landstraße keine wesentliche Bedeutung für die Erho-

lungsnutzung und verfügt auch nicht über Eigenschaften, die eine Entwicklung als Erholungsgebiet 

erscheinen lassen. 

In der Fläche D gibt es hinsichtlich der Gastvögelvorkommen einerseits größere Areale ohne nen-

nenswerte Vorkommen. Andererseits verfügt die Fläche D in Teilräumen, insbesondere in dem mittle-

ren Teilbereich nördlich des Deepenweges, für einzelne Gastvogelarten aber über eine lokale bzw. 

regionale Bedeutung. Die Fläche D hat eine lokale Bedeutung als Brutvogel-Lebensraum. 

Anfang 2012 wurde für einen Standort nördlich des Gemeindeweges Kuhlendamm, der an der südöst-

lichen Grenze der Fläche D liegt, eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung für eine Windener-

gieanlage mit einer Gesamthöhe von 100 m erteilt. Die Errichtung der Windenergieanlage erfolgte im 
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Jahr 2014, so dass fortan die umliegenden Flächen durch diese Anlage entsprechend vorbelastet 

waren. 

Nach der Genehmigung der 50. Änderung des Flächennutzungsplans wurde für den südlichen Bereich 

der Fläche D (Teilbereich 50.2 der Flächennutzungsplanänderung) der Bebauungsplan Nr. 59B auf-

gestellt, der durch Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses (vom 23.03.2015) am 03.07.2015 

rechtskräftig wurde. Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für den Bau von fünf Windenergie-

anlagen in dem Geltungsbereich mit einer Gesamthöhe von jeweils 198 m erfolgte am 05.08.2015. Im 

Anschluss wurde mit den Arbeiten zur Errichtung der Windenergieanlagen begonnen, deren Inbe-

triebnahme dann im Sommer 2016 erfolgte. 

Fläche E: Plietenberg 

Die Fläche E umfasst im Wesentlichen den vorhandenen Windpark Plietenberg. Auf Grundlage des 

Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1 (rechtskräftig seit 04.01.2002) wurde dort in Folge ein 

Windpark mit fünf Anlagen errichtet. Durch die Erweiterung der Fläche bestehen zumindest zukünftig 

zusätzliche Spielräume insbesondere im Rahmen eines Repowering des Windparks. Die Wirkung der 

neuen oder zusätzlichen Windenergieanlagen wäre auf den bereits vorbelasteten Landschaftsraum 

beschränkt. Es entsteht kein neuer Standort mit gänzlich neuen Auswirkungsbereichen. 

Darüber hinaus hat der Standort keine Bedeutung für die Avifauna (Brut- wie auch Gastvögel) wie 

auch für die Erholungsnutzung in der Gemeinde Hatten. 

Fläche G: Östlich Hinterm Holz im Nutteler Moor 

Die Fläche G ist aufgrund ihrer Größe als selbständiger Standort für einen Windpark geeignet, der 

einen substantiellen Beitrag zur Windenergienutzung in der Gemeinde Hatten leisten könnte. Die 

Entwicklung eines Standortes im Zusammenhang mit dem vorhandenen Windpark nördlich von Nuttel 

in Verbindung mit der Reduzierung möglicher landschaftlicher Auswirkungen ist nur eingeschränkt 

möglich, da die kürzeste Entfernung bei ca. 1.000 m liegt. 

Die Eignung der Fläche G wird eingeschränkt durch die mittlere Bedeutung für das Landschaftsbild 

und die Sichtwirkung auf Bereiche, die eine bis zu sehr hohe Bedeutung für das Landschaftsbild 

aufweisen.  

Der Bereich verfügt derzeit über keine wesentliche Bedeutung für die Erholungsnutzung, verfügt aber 

über ein entsprechendes Entwicklungspotential, wie Lage in einem ruhigen Gebiet und einen Bereich, 

der derzeit noch in weiten Teilen frei von Beeinträchtigungen ist. Zu dem liegt die Fläche im Naturpark 

Wildeshauser Geest. 

Laut Landschaftsrahmenplan ist ein kleiner Bereich schutzbedürftig als Landschaftsschutzgebiet und 

mehr als die Hälfte der Fläche schutzwürdig als Landschaftsschutzgebiet.  

Bezogen auf Fläche G ist festzustellen, dass Gebiet regionale Bedeutung als Vogelbrutgebiet hat. 

Diese Einstufung resultiert im Wesentlichen aus dem Steinkauz-Vorkommen im Gebiet. Weiterhin hat 

das Gebiet eine lokale Bedeutung als Gastvogellebensraum. 

In einem Schreiben vom 26.10.2015 gab der Landkreis Oldenburg der Gemeinde Hatten u.a. zu den 

Potentialflächen im Süden der Gemeinde folgende Erläuterung: 

In Hinblick auf Landschaftsbildwirkung im südl. Gemeindegebiet (Potentialflächen I und G) ist der 

Gemeinde ebenfalls in Arbeitsgesprächen mitgeteilt worden, dass der Landschaftsbildbelang in diesen 
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Teilräumen sehr hoch gewichtet wird, was in den Suchräumen zur Unzulässigkeit wegen des Entge-

genstehens des Landschaftsbildes gem. § 35 (3) Satz 1 Ziffer 5 BauGB führen könnte. Eine so be-

gründete Ablehnungsentscheidung zu einem Genehmigungsantrag für Windenergieanlagen im Such-

raum an der Potentialfläche I ist bekanntlich durch das Verwaltungsgericht Oldenburg mit Urteil vom 

15.05.2013, Az: 5 A 2243/11, bestätigt worden.“ 

Fläche I: Südöstlich von Sandhatten 

Die Eignung der Fläche I wird stark eingeschränkt durch die Tatsache, dass das Landschaftsbild in 

einem Großteil der Fläche eine hohe Bedeutung aufweist und nur ein kleiner Streifen im Norden über 

eine mittlere Bedeutung verfügt. Bezüglich der Sichtwirkung ist festzustellen, dass die Umgebung eine 

mittlere bis sehr hohe Bedeutung für das Landschaftsbild aufweist, wobei die Bereiche mit hoher und 

sehr hoher Bedeutung recht umfangreich sind.  

Die Fläche I liegt innerhalb des Naturparks Wildeshauser Geest; zu 100 % in einem Ruhigen Gebiet 

gem. dem Fachbeitrag Erholungsnutzung und zu ca. 90 % in einen Bereich mit hoher Bedeutung für 

das Landschaftsbild. Ein großer Teil der Fläche liegt in einem „Schutzbereich“ des Großsteingrabes 
Steenberg. Diese Rahmenbedingungen verdeutlichen, dass es sich hier um einen günstigen Entwick-

lungsraum für die Erholungsnutzung handelt.  

Laut Landschaftsrahmenplan liegt die Fläche selber in keinem Bereich, der schutzbedürftig bzw. 

schutzwürdig als Landschaftsschutzgebiet ist. Aber für den Bereich südlich der Fläche läuft derzeit ein 

Verfahren zur Ausweisung eines weiteren Landschaftsschutzgebietes. 

Aufgrund der vorliegenden Daten verfügt die Fläche I weder als Gastvogellebensraum noch für Brut-

vögel über eine lokale Bedeutung.  

 

Zusammenfassende Bewertung der Potentialflächen 
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Gesamt 
Bewer-
tung 

 
         

C 2 1 3 2 3 2 2 3 18 

D 3 2 3 2 2 2(1) 2 3 19(18) 

E 1 3 3 3 3 3 2 3 21 

G 3 2 2 1 1 2 2 2 15 

H *) -        - 

I 2 0 1 1 3 3 2 1 13 

J *) -        - 

*) aufgrund der zu geringen Flächengröße erfolgt keine weitere Bewertung 
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C.1.2 Fazit der zusammenfassenden Beurteilung der Potentialflächen 

In der zusammenfassenden Bewertung der fünf verbleibenden Potentialflächen (C, D, E, D und I) in 

der Voruntersuchung 2012 erlangt die Fläche G 15 Punkte, wohingegen die Flächen C und D 18 bzw. 

19 Punkte bekommen. Die höchste Bewertung erhielt die Fläche E mit 21 Punkten, wohingegen die 

Fläche I mit nur 13 Punkten das Schlusslicht darstellt. 

Die Fläche I verfügt insbesondere aufgrund der potentiellen Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-

des, der Sichtwirkung und der Eignung als Erholungsraum im direkten Vergleich mit den anderen 

Potentialflächen über keine gute Eignung als Konzentrationszone für die Windenergie. 

Für die Fläche G stellen sich die Einschränkungen nicht ganz so gravierend dar, da insbesondere 

deren Eignung als Erholungsraum nicht so ausgeprägt ist wie bei der Fläche I. Die Eignung der Flä-

che wird aber stark durch die Tatsache eingeschränkt, dass der Bereich derzeit bezüglich des Kriteri-

ums Freiheit von Beeinträchtigungen als hoch einzustufen ist. Die höhere Bewertung der Fläche G bei 

dem Kriterium der Freiheit von Beeinträchtigungen erfolgt u.a. aufgrund der auffälligen Ruhe und 

Abgeschiedenheit der Landschaftsbildeinheit und des weiträumigen Nichtvorhandenseins von bauli-

chen Anlagen. Diese Eigenschaft stellt ein hohes Gut dar, welches nach Auffassung der Gemeinde 

soweit möglich zu schützen ist. Die insgesamt um drei Punkte niedrigere geringere Bewertung der 

Fläche G erfolgte aber nicht allein aufgrund der hohen Bewertung des Kriteriums Freiheit von Beein-

trächtigungen, welches für sich auch nur eines von vier Kriterien zur Bewertung des Landschaftsbildes 

darstellt.  

Gestützt wird diese Einschätzung durch die Aussage des Landkreises Oldenburg, dass im südlichen 

Gemeindegebiet (Potentialflächen I und G) der Landschaftsbildbelang in diesen Teilräumen als sehr 

hoch gewichtet wird. In Folge sind die Fläche G Östlich Hinterm Holz im Nutteler Moor und die Flä-

che I Südöstlich von Sandhatten in Hinblick auf die Sichtwirkung nicht gut (nur stark eingeschränkt) 

nutzbar, da die Flächen im jeweiligen Untersuchungsraum hinsichtlich ihrer Bedeutung für Land-

schaftsbild als mittel bis sehr gut bewertet werden.  

Das Schreiben des Landkreises vom 26.10.2015 belegt die hohe Wertigkeit der Landschaftsräume im 

Süden der Gemeinde, was nach Auffassung des Landkreises Oldenburg sogar im Einzelfall zu einer 

Unzulässigkeit von Windenergieanlagen wegen des Entgegenstehens des Belanges des Land-

schaftsbildes gem. § 35 (3) Satz 1 Ziffer 5 BauGB führen könnte. 

Allein der Landschaftsbildbelang steht der Nutzung der Fläche G nicht entgegenstehen, aber die 

(negativen) Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind aus der Sicht der Gemeinde im Falle der 

Potentialflächen I und G am größten. In der Fläche G befinden sich auch verschiedene Grünlandbe-

reiche und zahlreiche Gehölzstrukturen. Unter anderem wegen dieses bis heute fortbestehenden 

Tatbestandes war mehr als die Hälfte der Fläche G bereits 1995 als schutzwürdig (teilweise sogar als 

schutzbedürftig) im Landschaftsrahmenplan des Landkreises Oldenburg ausgewiesen worden. Zudem 

liegen die Flächen G und I auch im Naturpark Wildeshauser Geest.  

Unabhängig davon, wie im Detail bei der Bewertung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild bei 

den Flächen C, D und G vorgegangen wird, erlangt die Fläche G nicht die Gesamtpunktzahl der 

Flächen C und D. 

Im Rahmen der Gesamtbewertung weisen die Flächen C und D an der Hatter Landstraße nach der 

Fläche E die höchsten Eignungswerte auf und sind nahezu als gleichrangig zu bewerten. Somit 

verfügen die Flächen C und D eindeutig über die beste Eignung als weitere Konzentrationsfläche für 
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Windenergieanlagen. Eine Darstellung der Fläche E würde der langfristigen Sicherung der vorhande-

nen Windparkstandortes Plietenberg dienen. 

Aus der Sicht der Gemeinde bestand und besteht nach nochmaliger Überprüfung bei den Flächen 

50.1, 50.2 und 50.3 die größte Eignung für eine Windenergienutzung. 

 

C.1.3 Empfehlung zur Abgrenzung der Plangebiete 

Unter Berücksichtigung der Belange der Avifauna und hier insbesondere unter Beachtung der teilräu-

mig regionalen Bedeutung der Flächen nördlich des Deepenweges für die dort in den Wintermonaten 

vorzufindenden Gastvogelvorkommen, sollen nach Auffassung der Gemeinde im Rahmen eines 

Gesamtkonzeptes für die Flächen C und D an der Hatter Landstraße die Kernflächen für die Gastvo-

gelvorkommen erhalten bleiben (Avifaunistische Untersuchungen für potenzielle WEA-Flächen: Teil-

gebiete C und D, moritz-umweltplanung, Oldenburg, 2011). Dies führt zu einer Teilung der Fläche D in 

eine nördliche und eine südliche Teilfläche. Die detaillierte Abgrenzung der letztendlich im Flächen-

nutzungsplan darzustellenden Flächen für die Windenergie soll in Abstimmung mit den Aussagen der 

Fachbeiträge zur Avifauna erfolgen. 

Somit entstehen zwei Teilräume entlang der Hatter Landstraße, die für die Errichtung von Windener-

gieanlagen als sehr gut geeignet erscheinen und als Sondergebiet für die Windenergie im Flächen-

nutzungsplan dargestellt werden könnten. Der eine Teilraum erstreckt sich im Norden der Fläche D 

beidseitig des Helmerweges östlich der Hatter Landstraße. Der zweite Teilraum erstreckt sich im 

Süden über die Flächen C und D beidseitig der Hatter Landstraße.  

Zur Vermeidung von möglichen Beeinträchtigungen des vorhandenen regional bedeutsamen Gastvo-

gellebensraums sollte weiterhin nur einer der beiden Teilräume für eine Windenergienutzung in An-

spruch genommen werden.  

Für die abschließende Entscheidung über die Darstellung einer weiteren Konzentrationsfläche für die 

Windenergienutzung ergänzend zu dem vorhandenen Windpark im Bereich der Fläche E ist weiterhin 

von Bedeutung, dass wie oben schon dargelegt Anfang 2012 für einen Standort nördlich des Gemein-

deweges Kuhlendamm, der an der südöstlichen Grenze der Fläche D liegt, eine immissionsschutz-

rechtliche Genehmigung für eine Windenergieanlage mit einer Gesamthöhe von 100 m erteilt wurde. 

Die Errichtung der Windenergieanlage erfolgte im Jahr 2014, so dass fortan die umliegenden Flächen 

und das Landschaftsbild in der weiteren Umgebung durch diese Anlage entsprechend vorbelastet 

waren. 

 

Spielte bei den bisherigen Planungen in den Jahren bis 2013 bei den Abwägungen zur abschließen-

den Standortwahl die oben genannte Windenergieanlage eine wesentliche Rolle, so hat sich seitdem 

die Beurteilungssituation weiter verändert, da nach der Genehmigung der 50. Änderung des Flächen-

nutzungsplans für die südlichen Bereiche der Flächen C und D die Bebauungspläne Nr. 59A und 

Nr. 59B aufgestellt wurden. Nach deren Rechtskraft am 03.07.2015 erfolgte die immissionsschutz-

rechtliche Genehmigung am 05.08.2015 für den Bau von insgesamt acht Windenergieanlagen mit 

einer Gesamthöhe von jeweils 198 m in den Geltungsbereichen. Nach Errichtung der Windenergiean-

lagen erfolgte im Sommer 2016 deren Inbetriebnahme. 
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Im Zusammenhang mit der Errichtung der acht Windenergieanlagen wurden umfangreiche Kompen-

sationsmaßnahmen realisiert. Insbesondere zur Verbesserung der örtlichen Rastsituation für den 

Kiebitz (und Begleitarten) wurde nordwestlich der Windenergieanlagen als flächige Kompensations-

maßnahme in einem größeren Bereich extensiv genutztes Grünland in Verbindung mit der Anlage von 

Blänken geschaffen. Die Bedeutung des vorhandenen Gastvogellebensraumes wird durch diese 

Maßnahmen insgesamt unterstützt, so dass hierdurch die Eignung des nördlichen Teilbereiches der 

Fläche D sich gegenüber dem südlichen Teilbereich weiter verringert.  

Zudem erhöhte sich die Vorbelastung des Landschaftsbildes im südlichen Teilbereich durch die Er-

richtung weiterer Tierhaltungsanlagen, einer Biogasanlage und zweier Blockheizkraftwerke zwischen 

dem Kuhlendamm und dem Imhagenweg.  

Mit der Auswahl des südlichen Teilbereiches der Flächen C und D erfolgt eine Konzentration der 

Windenergienutzung auf möglichst konfliktarme Bereiche, die derzeit schon durch bauliche Anlagen 

vorbelastet sind, und die anderen bislang durch Windenergieanlagen und anderweitige technische 

bauliche Anlagen weitgehend unbeeinträchtigten Räume können auch zukünftig von Windenergiean-

lagen freigehalten werden.  

Weiterhin bleibt festzustellen, dass sich die ausgewählten Flächen auch ohne eine Konzentrationspla-

nung aufgrund der schon gegebenen Vorbelastung des Landschaftsbildes gut für eine Windenergie-

nutzung eignen würden. Die mit der Konzentrationsplanung verbundenen Ziele der Gemeinde zur 

Freihaltung der bislang weitgehend unbelasteten Landschaftsräume werden auf diese Weise nach-

drücklich erreicht.  
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D PRÜFUNG: WIRD DER WINDENERGIE IN SUBSTANTIELLER WEISE RAUM VERSCHAFFT? 

In einem vierten abschließenden Arbeitsschritt ist zu prüfen, ob die Gemeinde mit der getroffenen 

Auswahl der Flächen, die im Flächennutzungsplan als Sonderbauflächen für die Windenergienutzung 

- in Verbindung mit dem Ausschluss der Windenergienutzung außerhalb dieser Flächen - dargestellt 

werden sollen, der Windenergienutzung in ihrem Gemeindegebiet in substantieller Weise Raum 

geschaffen hat (siehe hierzu Urteil des BVerwG vom 13.12.2012 (4 CN 1.11)). Dies ist auch daher 

erforderlich, um nicht dem Vorwurf einer „Verhinderungsplanung“ gegenüber einer eigentlich im Au-
ßenbereich privilegierten Nutzung (gem. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) zu unterliegen.  

 

Im Rahmen der 50. Änderung des Flächennutzungsplans werden in der Gemeinde Hatten insgesamt 

drei Sonderbauflächen für Windenergie mit zusammen 87,6 ha - in Verbindung mit dem Ausschluss 

der Windenergienutzung außerhalb dieser Flächen - dargestellt. Damit stehen bei einem Gemeinde-

gebiet von zusammen 10.356 ha ca. 0,85 % der Gemeindefläche für die Windenergienutzung zur 

Verfügung. 

 

Laut dem Nds. Windenergieerlass (Kap. 2.6) „wird der Windenergie im Rahmen der Abwägung bei-

spielsweise dann substanziell Raum verschafft, wenn die Summe der […] Konzentrationsflächen für 

die Windkraft mit Ausschlusswirkung für andere Nutzungen in einem solchen Verhältnis zum gesam-

ten Planungsraum abzüglich der Flächen für harte Tabuzonen steht, dass der vom Bundesgesetzge-

ber gewollten Privilegierung der Windkraftnutzung gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB hinreichend Rech-

nung getragen wird.  

Eine wesentliche Bezugsgröße bei der Klärung der Frage, ob der Windenergie in der Gemeinde durch 

die Planung in substantieller Weise Raum geschaffen wird, ist demnach der Umfang der Flächen in 

der Gemeinde, die ohne eine Steuerung Windenergiestandorte rein theoretisch für eine Windenergie-

nutzung zur Verfügung stehen würden. Dies sind in der Regel die Außenbereichsflächen abzüglich 

der „harten“ Tabuzonen, die in der Karte 1 dargestellt sind. Diesem theoretischen Flächenpotential 

sind die im Flächennutzungsplan tatsächlich dargestellten Sonderbauflächen für die Windenergienut-

zung gegenüberzustellen.  

 

Der Karte 1 liegt die Einschätzung der Gemeinde zugrunde, dass unter heutigen Bedingungen in der 

Regel Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von 200 m errichtet werden. Nördlich von Kirchhat-

ten wurden beispielsweise im ersten Halbjahr 2016 acht Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe 

von jeweils 198 m errichtet. Folglich wird zur Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung auf die 

Wohnbebauung ein Mindestabstand von 400 m, entsprechend dem 2-fachen der geplanten Anlagen-

höhe, erforderlich. Danach verbleibt laut Karte 1 in der Gemeinde Hatten unter Berücksichtigung nur 

der Flächen > 1,0 ha in der Summe ein Potential von ca. 2.084 ha. Die dargestellten Sonderbauflä-

chen umfassen somit ca. 4,2 % der Potentialflächen. 
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Wie oben schon im Kapitel B 2.1 dargelegt, ist durch die Untere Naturschutzbehörde und die Untere 

Waldbehörde für die zusammenhängenden Waldbereiche auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde 

Hatten festgestellt worden, dass Waldumwandlungsgenehmigungen für Windenergieanlagen nicht in 

Aussicht gestellt werden können. Auch für die Landschaftsschutzgebiete wurden keine Befreiungen 

oder ein Löschungsverfahren für die Errichtung von Windenergieanlagen in Aussicht gestellt. Dies ist 

in den Besprechungen mit der Gemeinde und dem Planungsbüro zum Planaufstellungsverfahren 

wiederholt mitgeteilt worden. Diese rechtliche Einordnung ist in der Beteiligung als Träger öffentlicher 

Belange im Planverfahren vom Landkreis insofern nachvollzogen worden, als dass keine Bedenken 

zur Festlegung der harten und weichen Tabuzonen bestanden. Dies gilt insbesondere für die zusam-

menhängenden Waldbereiche, die zugleich in Landschaftsschutzgebieten liegen, da dort die Errich-

tung und der Betrieb von Windenergieanlagen aus tatsächlichen und/oder rechtlichen Gründen aus 

Sicht des Landkreises und der Gemeinde ausgeschlossen erscheint. 

Würde die Gemeinde ergänzend zu den „harten“ Tabuflächen der Karte 1 die größeren zusammen-

hängenden Waldflächen, die gleichzeitig auch innerhalb von Landschaftsschutzgebieten liegen, 

ebenfalls als „harte“ Tabuflächen einstufen (siehe hierzu Karte 1b) ergäbe sich in der Gemeinde in 

der Summe der einzelnen Potentialflächen ein Gesamtpotential von ca. 1.363 ha. Dies wiederum 

würde bedeuten, dass davon ca. 6,4 % als Sonderbauflächen dargestellt würden. 

 

Folgt die Gemeinde dem im Nds. Windenergieerlass skizzierten Weg zur Berechnung der Flächenpo-

tentiale für die Windenergienutzung (Siehe Kapitel 2.7 Zielvorgabe für die Planung), dann sind neben 

den „harten“ Tabuzonen auch FFH-Gebiete und Waldflächen auszuschließen. Da die FFH-Gebiete in 

der Gemeinde Hatten mit den Naturschutzgebieten nahezu identisch sind, wurden diese Flächen 

schon bei der Festlegung der „harten“ Tabuzonen berücksichtigt. Werden weiterhin sämtliche Waldflä-

chen > 1,0 ha in der Gemeinde als Ausschlussflächen eingestuft (vgl. hierzu Karte 1c), würden 

ca. 1.215 ha als Flächenpotential verbleiben, so dass dann im Verhältnis ca. 7,2 % dieser Potentialflä-

chen als Sonderbauflächen dargestellt würden. 

 

Ein weiterer Bewertungsmaßstab zur Prüfung der Fragestellung in wie weit die Gemeinde mit der 

getroffenen Auswahl der Flächen, die im Flächennutzungsplan als Sonderbauflächen für die Wind-

energie dargestellt werden sollen, der Windenergienutzung in ihrem Gemeindegebiet „substantiell 
Raum“ geschaffen hat, kann dem Niedersächsischen Windenergieerlass entnommen werden. Hierbei 

geht es um die Frage, welchen Beitrag die Gemeinde Hatten zur Erreichung der in der Zukunft liegen-

den Ziele der Energiewende in Niedersachsen durch die 50. Änderung des Flächennutzungsplans 

leistet. Im Niedersächsischen Windenergieerlass wird zu Anfang nachfolgende Zielsetzung formuliert: 

"Zugleich müssen die Potenziale der Windenergienutzung an Land erschlossen werden. Mindestens 

20 Gigawatt Windkraftleistung sollen deshalb bis 2050 in Niedersachsen errichtet werden können. In 

Raumordnungsplänen (Regionalen Raumordnungsprogrammen) und Bauleitplänen können Flächen 

für die Nutzung der Windenergie planerisch gesichert werden.“ (WEE, Kap. 1.2) 

"Die Berechnungen der Flächenpotenziale für die Windenergienutzung mithilfe des Geoinformations-

systems des MU haben unter Zugrundelegung der sog. „harten Tabuzonen“ (siehe Anlage 2) und 
Ausschluss von FFH-Gebieten und Waldflächen eine landesweite Potenzialfläche von insgesamt 

maximal etwa 19,1 % der Landesfläche ergeben (siehe ggf. Erläuterung in Anlage 1). Derzeit ist 
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davon auszugehen, dass für die Realisierung von 20 GW im Jahr 2050 ca. 4.000 bis 5000 Anlagen 

bzw. ein Flächenbedarf von mindestens 1,4 % der Landesfläche und bezogen hierauf rund 7,35 % der 

Potentialfläche erforderlich ist (rund 67.000 ha).  

Für die Träger der Regionalplanung und Gemeinden bedeutet dies, dass sie mindestens 7,35 % ihrer 

jeweiligen Potenzialfläche (siehe Anlage 1) als Vorranggebiete für die Windenergienutzung vorsehen 

müssten. Dabei sind planerisch bereits ausgewiesene Flächen für die Windenergienutzung einzurech-

nen. Die Tabelle 1 (Anlage 1) gibt den Trägern der Regionalplanung richtungsweisend einen Überblick 

über die jeweilige Potentialfläche im Planungsraum, die sich nach Abzug von harten Tabubereichen, 

FFH-Gebieten und Waldflächen ergibt, sowie das daraus jeweils abgeleitete 7,35 %-Ziel nach derzei-

tigem Stand" (WEE, Kap. 2.7 Zielvorgabe für die Planung) 

Danach ergibt sich für den Landkreis Oldenburg bezogen auf seine Flächengröße von 106.403 ha ein 

Flächenpotential von 12.021 ha, wozu zur Erreichung des 7,35 %-Zieles eine Ausweisung von 0,83 % 

der Gesamtfläche des Landkreises Oldenburg bzw. 884 ha in acht Städten und Gemeinden erforder-

lich wäre. (siehe Nds. Windenergieerlass, Anlage 1 Flächenpotenziale und Regionalisierter Flächen-

ansatz) 

 

Runtergebrochen auf die Gemeinde Hatten werden durch die nun in der 50. Änderung des Flächen-

nutzungsplans dargestellten Sonderbauflächen für die Windenergie 0,85 % des Gemeindegebietes für 

die Windenergienutzung bereitgestellt. Somit leistet die Gemeinde Hatten bereits jetzt schon ihren 

Beitrag zur Erreichung des vorgenannten, weit in der Zukunft liegenden Ausbauzieles des Landes 

Niedersachsen für die Windenergie. 

 

Zusammenfassend kann bei verschiedenen Betrachtungsweisen festgestellt werden, dass der Wind-

energie in der Gemeinde Hatten mit der Darstellung der drei Sonderbauflächen für die Windenergie im 

Rahmen der 50. Änderung des Flächennutzungsplans in substantieller Weise Raum verschafft wird. 

Eine nochmalige Überprüfung und ggf. Abänderung der „weichen“ Tabuzonen ist somit nicht erforder-

lich. 
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Ausschlusskriterien 

"Harte" Tabuzonen 

Die "harten" Tabuzonen umfassen die Flächen, auf denen eine Windenergienutzung aus rechtlichen bzw. tatsächlichen Gründen nicht möglich ist.  

"Weiche" Tabuzonen 

Die "weichen" Tabuzonen definieren die Flächen, in denen zwar Windenergieanlagen aus rechtlichen und tatsächlichen Gründen möglich wären, die 

nach der planerischen Entscheidung der Gemeinde aber u.a. aufgrund von Vorsorgegesichtspunkten von Windenergieanlagen freigehalten werden 

sollen.  

In der nachfolgenden Tabelle werden die „weichen“ Tabuzonen nicht separat, sondern in der Summe mit der „harten“ Tabuzone als gesamte Tabuzone 
aufgeführt und ggf. erläutert. 

 

Ausschlusskriterien 
 
Siedlung und Bebauung 
   

Karte 1 
 
harte 
Tabuzone 

Karte 1a 
 
harte 
Tabuzone 

Karte 1b 
 
harte 
Tabuzone 

Begründung/ 
Anmerkung 

Karte 2 
 
Gesamte 
harte+weiche 
Tabuzone 

Begründung/ 
Anmerkung 

Einzelhäuser im Außenbereich 
(§ 35 BauGB) 

      

Gebiet bzw. Fläche ja ja ja  ja  

Abstand 400m 
 

300m 
 

400m 
 

Opt. bedrängende Wirkung 
bei 2-facher Anlagenhöhe 
(200m) 

500 m Einhaltung der MI Nachtwer-
te gem. TA Lärm 

Mischgebiete und Dorfgebiete  
(§ 30 BauGB) 

      

Gebiet bzw. Fläche ja ja ja  ja  

Abstand 400m 
 

300m 
 

400m 
 

Opt. bedrängende Wirkung 
bei 2-facher Anlagenhöhe 
(200m) 

500 m Einhaltung der MI Nachtwer-
te gem. TA Lärm 
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Ausschlusskriterien 
 
Siedlung und Bebauung 
   

Karte 1 
 
harte 
Tabuzone 

Karte 1a 
 
harte 
Tabuzone 

Karte 1b 
 
harte 
Tabuzone 

Begründung/ 
Anmerkung 

Karte 2 
 
Gesamte 
harte+weiche 
Tabuzone 

Begründung/ 
Anmerkung 

Allgemeine Wohngebiete und 
Siedlungsbereiche mit Wohnnut-
zung (§§ 30 und 34 BauGB) 

      

Gebiet bzw. Fläche ja ja ja  ja  

Abstand 400m 
 

300m 
 

400m 
 

Opt. bedrängende Wirkung 
bei 2-facher Anlagenhöhe 
(200m) 

1.000 m Einhaltung der WA Nacht-
werte gem. TA Lärm + Im-
missionsvorsorge analog 
§ 50 BImSchG  

Reine Wohngebiete (§ 30 BauGB)       

Gebiet bzw. Fläche ja ja ja  ja  

Abstand 400m 
 

300m 
 

400m 
 

Opt. bedrängende Wirkung 
bei 2-facher Anlagenhöhe 
(200m) 

1.200 m Einhaltung der WR Nacht-
werte gem. TA Lärm + Im-
missionsvorsorge analog 
§ 50 BImSchG 

Gewerbegebiete (§ 30 BauGB)       

Gebiet bzw. Fläche ja ja ja  ja  

Abstand -- -- --  --  

Sonstige gewerbliche Bauflächen       

Gebiet bzw. Fläche -- -- --  ja  

Abstand -- -- --  --  

Sondergebiete mit der Zweckbe-
stimmung Wochenend- bzw. Fe-
rienhausgebiet (§ 30 BauGB) 

      

Gebiet bzw. Fläche ja ja ja  ja  

Abstand 400m 
 

300m 
 

400m 
 

Opt. bedrängende Wirkung 
bei 2-facher Anlagenhöhe 
(200m) 

1.100 m Einhaltung der WA Nacht-
werte gem. TA Lärm + Im-
missionsvorsorge analog 
§ 50 BImSchG 
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Ausschlusskriterien 
 
Siedlung und Bebauung 
   

Karte 1 
 
harte 
Tabuzone 

Karte 1a 
 
harte 
Tabuzone 

Karte 1b 
 
harte 
Tabuzone 

Begründung/ 
Anmerkung 

Karte 2 
 
Gesamte 
harte+weiche 
Tabuzone 

Begründung/ 
Anmerkung 

Sondergebiet mit der Zweckbe-
stimmung Gemeinschaftliches 
Wohnen und Arbeiten 

      

Gebiet bzw. Fläche ja ja ja  ja  

Abstand 400 m 300 m 400 m Opt. bedrängende Wirkung 
bei 2-facher Anlagenhöhe 
(200m) 

1.000 m Einhaltung der WA Nacht-
werte gem. TA Lärm + Im-
missionsvorsorge analog 
§ 50 BImSchG 

Sondergebiet mit der Zweckbe-
stimmung Hofstelle  

      

Gebiet bzw. Fläche ja ja ja  ja  

Abstand 400 m 300 m 400 m Opt. bedrängende Wirkung 
bei 2-facher Anlagenhöhe 
(200m) 

500 m wie Dorfgebiete: Einhaltung 
der MI Nachtwerte gem. TA 
Lärm 

Sondergebiete mit der Zweckbe-
stimmung:  
- Reitsport (§30 BauGB) 
- Sport-und Freizeitanlage 

(§30 BauGB) 
- Genehmigter Golfplatz 

      

Gebiet bzw. Fläche ja ja ja  ja  

Abstand -- -- --  500 m wie MI und MD 

Sonstige Sondergebiete und 
Sonderbauflächen mit der 
Zweckbestimmung:  
- Gaststätte 
- FKK 
- Markt 

      

Gebiet bzw. Fläche nein nein nein  ja  

Abstand -- 
 

-- 
 

-- 
 

 500 m wie MI und MD 
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Ausschlusskriterien 
 
Siedlung und Bebauung 
   

Karte 1 
 
harte 
Tabuzone 

Karte 1a 
 
harte 
Tabuzone 

Karte 1b 
 
harte 
Tabuzone 

Begründung/ 
Anmerkung 

Karte 2 
 
Gesamte 
harte+weiche 
Tabuzone 

Begründung/ 
Anmerkung 

Campingplatzgebiet (§30 BauGB)    analog Sondergebiete mit 
der Zweckbestimmung Wo-
chenend- bzw. Ferienhaus-
gebiet 

  

Gebiet bzw. Fläche ja ja ja  ja  

Abstand 400 m 
 

300 m 
 

400 m 
 

Opt. bedrängende Wirkung 
bei 2-facher Anlagenhöhe 
(200m) 

800 m Gerundeter Mittelwert zwi-
schen WA und MI 

Flächen für den Gemeinbedarf       

Gebiet bzw. Fläche nein nein nein  ja  

Abstand - - -  500 m wie MI und MD 

Öffentliche Grünflächen       

Gebiet bzw. Fläche nein nein nein  ja  

Abstand - -   -  

 
 

Ausschlusskriterien 
 
Natur und Landschaft  
   

Karte 1 
 
harte  
Tabuzone 

Karte 1a 
 
harte  
Tabuzone 

Karte 1b 
 
harte  
Tabuzone 

Begründung/ 
Anmerkung 

Karte 2 
 
Gesamte 
harte+weiche  
Tabuzone 

Begründung/ 
Anmerkung 

Naturschutzgebiete gem. 
§ 23 BNatSchG 

      

Gebiet bzw. Fläche ja ja ja  ja  

Abstand - -   200 m 1-fache Anlagenhöhe gem. 
NLT Okt. 2014 

Landschaftsschutzgebiete gem. 
§ 26 BNatSchG 

      

Gebiet bzw. Fläche nein nein nein  ja  

Abstand - -   100 m analog Abstand zu Wald 
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Ausschlusskriterien 
 
Natur und Landschaft  
   

Karte 1 
 
harte  
Tabuzone 

Karte 1a 
 
harte  
Tabuzone 

Karte 1b 
 
harte  
Tabuzone 

Begründung/ 
Anmerkung 

Karte 2 
 
Gesamte 
harte+weiche  
Tabuzone 

Begründung/ 
Anmerkung 

Naturdenkmale gem. § 28 
BNatSchG (Nur linien- und flä-
chenhafte Naturdenkmale) 

      

Objekt oder Fläche 
 

ja ja   ja  

Abstand  - - ja  100 m analog Abstand zu Wald 

Wald: große zusammenhängen-
de Flächen, die zugleich LSG 
sind 

      

Gebiet bzw. Fläche nein nein ja Zu Karte 1b: Die Errichtung von 
WEA in großen zusammenhän-
genden Waldflächen ist nur in 
Verbindung mit einer Waldum-
wandlungsgenehmigung zuläs-
sig und nach Aussage des 
Landkreises Oldenburg sind 
derartige Genehmigungen 
grundsätzlich nicht zu erwarten. 

ja  

Abstand - -   100 m gem. NLT (Okt. 2011) 

Wald: sonstige Flächen (> 0,5 
ha) 

   Mindestgröße siehe Kartier-
schlüssel für Biotoptypen in 
Niedersachsen 

  

Gebiet bzw. Fläche nein nein nein  ja  

Abstand - -   100 m gem. NLT (Okt. 2011) 

Wasserschutzgebiete 
(Schutzzonen I und II) 

      

Gebiet bzw. Fläche ja ja ja  ja  

Abstand -- -- --  --  

Gewässer       

Gebiet bzw. Fläche ja ja ja  ja  

Abstand -- -- --  --  
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Ausschlusskriterien 
 
Verkehrsanlagen, sonst. techni-
sche Infrastruktur und Nutzun-
gen   

Karte 1  
 
harte  
Tabuzone 

Karte 1a  
 
harte  
Tabuzone 

Karte 1b  
 
harte  
Tabuzone 

Begründung/ 
Anmerkung 

Karte 2  
 
Gesamte 
harte+weiche 
Tabufläche 

Begründung/ 
Anmerkung 

Autobahnen       

Objekt ja ja ja  ja  

Abstand 40m 
 

40m 
 

40m 
 

Bauverbotszone Autobahn 
40 m entsprechend Bun-
desfernstraßengesetz 
(FStrG) 

150 m Kipphöhe 200 m,  
Eisabwurfrisiko  
 

Klassifizierte Straßen: 
Landes- und Kreisstraßen 

      

Objekt ja ja ja  ja  

Abstand 20m 
 

20m 
 

20m 
 

Bauverbotszone Bundes-, 
Landes- und Kreisstraßen 
20 m 

150 m analog zu Autobahnen 

Bahnlinie       

Trasse ja ja ja  ja  

Abstand -- 
 

-- 
 

-- 
 

 150 m analog zu Autobahnen 

Flugplatz       

Fläche ja ja ja  ja  

Abstand -- -- --  --  

Platzrunden des Flugplatzes       

Bereich -- -- --  ja  

Abstand -- -- --  400 m bzw. 
850 m 

§ 21a LuftVO u. Gem. 
Grundsätze (Bund u. Länder) 
für die Anlage u. den Betrieb 
von Flugplätzen für Flugzeu-
ge im Sichtflugbetrieb: Hin-
dernisverbot innerhalb von 
Platzrunden und Mindestab-
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Ausschlusskriterien 
 
Verkehrsanlagen, sonst. techni-
sche Infrastruktur und Nutzun-
gen   

Karte 1  
 
harte  
Tabuzone 

Karte 1a  
 
harte  
Tabuzone 

Karte 1b  
 
harte  
Tabuzone 

Begründung/ 
Anmerkung 

Karte 2  
 
Gesamte 
harte+weiche 
Tabufläche 

Begründung/ 
Anmerkung 

stände zu den Platzrunden. 

Flächen für Versorgungsanlagen 
(Wasserwerk, Kläranlage) 

      

Fläche ja ja ja  ja  

Abstand -- -- --  --  

Flächen für den Bodenabbau       

Fläche -- -- --  ja Bestehende Konzentrations-
planung für den Sandabbau 
gem. § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB 

Abstand -- -- --  --  

Militärische Flächen und Anlagen       

Fläche ja ja ja  ja  

Abstand -- -- --  --  
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Gemeinde Hatten
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Legende

Reine Wohngebiete (§30 BauGB)

400m Abstand zu Reinen Wohngebieten

Allgemeine Wohngebiete (§30 BauGB)

400m Abstand zu Allgemeinen Wohngebieten

Satzungen (§34 BauGB)

400m Abstand zu Satzungen (§34 BauGB)

Mischgebiete und Dorfgebiete (§30 BauBG)

400m Abstand zu Mischgebieten und Dorfgebieten
! Einzelhäuser (§35 BauGB)

400m Abstand zu Einzelhäuser

Gewerbegebiete (§30 BauGB)

Sondergebiete Wochenendhaus (§30BauGB)

400m Abstand zu Sondergebieten Wochenendhaus

Sondergebiet Wohnen und Arbeiten (§30 BauGB)

400m Abstand zum Sondergebiet Hofstelle

Sondergebiet Hofstelle (§30 BauGB)

400m Abstand zum Sondergebiet Wohnen und Arbeiten

Sondergebiete Golf (genehmigter Golfplatz)

Sondergebiet Sport und Freizeitanlage (§30 BauGB)

Sondergebiet Reiten (§30 BauGB)

Sonstige Sondergebiet (SO)

Campingplatzgebiet (§30 BauGB)

400m Abstand zum Campingplatzgebiet

Naturschutzgebiete

Naturdenkmale (Flächen)

Naturdenkmale (Linien)

Wasserschutzgebiete Schutzzone I und II

Gewässer

Fließgewässer (Hunte)

Autobahnen

40m Abstand zu Autobahnen

Landesstraßen

20m Abstand zu Landesstraßen

Kreisstraßen

20m Abstand zu Kreisstraßen

Bahnlinie

Flugplatz

Flächen für Versorgungsanlagen

Militärische Flächen und Anlagen

Potentialfläche Karte 1

Gemeindegrenze

CC

WR

WR

WR

WR

SO-Reiten

SO-Hofstelle

SO-Golfplatz

SO-Golfplatz

SO-Wohnen/Arbeiten

SO-Wochenendhausgebiet

SO-Wochenendhausgebiet

SO-Wochenendhausgebiet

SO-Wochenendhausgebiet

SO-Wochenendhausgebiet

SO-Wochenendhausgebiet

SO-Wochenendhausgebiet
SO-Freizeit

SO-Freizeit

0 1.000 2.000 3.000 4.000500
Meter´

Maßstab 1: 50.000 (in DIN A3)
Bearbeitungsstand: 05.09.2016

Karte 1

Harte Tabuzonen mit u.a 400 m Abstand
zu den Siedlungsbereichen und den
Einzelhäusern im Außenbereich




















































































































































